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SOLOTHURN
UND DER BOCKENKRIEG 1804

Ein Beitrag zu den Anfingen des kantonalen Militirwesens
zu Beginn des 19.Jahrhunderts

Von Hubert Foerster



Solothurns Hilfeleistung an den Kanton Ziirich im Bockenkrieg,
dem Aufstand eines Teiles der Ziircher Bevolkerung 1804, fand
schon in der Doktorarbeit von Leo Altermatt iiber die Mediations-
zeit und in der Kantonsgeschichte von Hans Sigrist richtigerweise
Beachtung.! Aber erst die Einzeluntersuchungen in den Kantonen
lassen uns den Bockenkrieg an und fiir sich besser erfassen und seine
Bedeutung fir die politische Lage der Eidgenossenschaft und fiir das
Militirwesen von Bund und Kantonen klarer erkennen.?

Ziel dieser Darstellung ist es, Solothurns Reaktion auf die eidge-
nossische Mobilmachung aufzuzeigen. Die Arbeit beschrinkt sich
auf das Militarwesen der Jahre 1803/04. Die innenpolitischen Ver-
héltnisse konnen hier leider nur gestreift werden.

DIE UNRUHEN
IM KANTON ZURICH?

Die Wahlen zur neuen Regierung 1803 und die Besetzung der Amter
sahen im Kanton Ziirich besonders konservative Patrizier und Ver-
treter der Hauptstadt erfolgreich. Dies riss — verbunden mit der im
Geiste des Ancien Régime erfolgten Gesetzgebung — den politischen
und wirtschaftlichen Graben nach der Helvetik zwischen der Haupt-
stadt und der Landschaft wieder auf. Besonders die Einschrinkun-
gen in der Gewerbefreiheit und der Gemeindeselbstandigkeit mit
Gesetzen zu den Ehehaften, zur Lehrer- und Richterwahl, zur Beset-
zung der Pfarrerstellen und letztlich die hohen Forderungen zum
Loskauf der Grundlasten und Zehnten vom 21.Dezember 1803 er-
regten in steigendem Masse den Unwillen grosser Teile der Landbe-
volkerung. Die oppositionellen Regungen, die sich auch in erfolglo-

! Leo Altermatt, Der Kanton Solothurn in der Mediationszeit 1803-1813. Solo-
thurn 1929, bes. S.218-222. — Hans Sigrist, Solothurnische Geschichte. Bd.3: Die
Spitzeit und das Ende des patrizischen Regimes. Solothurn 1981, bes. s. 530—531.

2 Hubert Foerster, Der Bockenkrieg 1804: Offene Fragen zum Ordnungseinsatz des
Militérs. In: Heft 6 der Schriftenreihe der Gesellschaft militarhistorischer Studienrei-
sen (GMS), Ziirich 1987: zeigt neben dem militdrischen Aspekt besonders die abzu-
klirende aussenpolitische Komponente auf. — Annemarie Hunziker, Der Landam-
mann der Schweiz in der Mediation 1803-1813. Ziirich 1942, unterstreicht die innen-
politische Bedeutung des Bockenkriegs.

3 Die beste Darstellung gibt Albert Hauser, Der Bockenkrieg. Ein Aufstand des
Zircher Landvolkes im Jahre 1804. Ziirich 1938, fiir Ziirich und fiir die Eidgenossen-
schaft Wilhelm Oechsli, Geschichte der Schweiz im neunzehnten Jahrhundert. Bd. 1,
Leipzig 1903, S.504-506.
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sen Denkschriften an die Regierung ausdriickten, sollten durch die
Eidesleistung auf Verfassung, Regierung und Gesetze unterdriickt
werden. Anfang und Mitte Marz 1804 verhinderten dann auch gros-
se Teile der Bevolkerung besonders am oberen Ziirichsee, dem Ober-
und Weinland teilweise unter Tétlichkeiten den geforderten Treue-
eid. Der eidgendssische Landammann Rudolf von Wattenwyl for-
derte von der Kantonsregierung ein scharfes Durchgreifen zur Er-
haltung von Ruhe und Ordnung, um Frankreich, der verfassungs-
missigen Protektionsmacht der Eidgenossenschaft, nicht den Vor-
wand einer bewaffneten Intervention zu geben. Der Landammann
stellte Ziirich auch die verfassungsmissige Hilfe eidgenossischer
Truppen in Aussicht.

Die offizielle Warnung des eidgendssischen Landammanns an die
aufrithrerischen Gemeinden von Horgen, Wiadenswil, Richterswil
und Schonenberg als Unruhezentren vom 18. Mirz verhallte aber er-
folglos. Sie erhohte vielmehr den Unmut und die Bestimmtheit der
oppositionellen Kreise. Daher sollten 500 Soldaten aus den Kanto-
nen Bern, Freiburg und Aargau vereint mit einem Bataillon Ziircher
militarisch die Unruhen im Keim ersticken. Von der Situation und
den getroffenen Massnahmen wurden die eidgendssischen Stidnde
benachrichtigt. Die Ausweitung der Bewegung mit dem Schloss-
brand in Widenswil als Hohepunkt am 24. Mirz fithrte zu weiteren
eidgendssischen Truppenaufgeboten in Bern, Schwyz, Glarus, Solo-
thurn, Basel, Schaffhausen und dem Aargau. Der franzosische Bot-
schafter Vial unterstiitzte vorldufig und vorsichtig die getroffenen
Massnahmen gegen die Aufstiandischen, ohne sich jedoch endgiiltig
festzulegen.

SOLOTHURNS
WEHRBEREITSCHAFT 1803/04

Die eidgendssische Forderung

Nach der Mediationsakte (Art.2) musste Solothurn 452 Mann zum
eidgenossischen Bundesheer von 15203 Mann stellen. Mit diesem
proportional der Bevilkerung entsprechenden Bestand befand sich
Solothurn zwischen Appenzell (486) und Basel (409). Zur Kriegskas-
se des Bundes hatte Solothurn von den total Fr. 490507.— einen Bei-
trag von Fr.18097.— zu leisten. Basel lieferte seiner grosseren Fi-
nanzkraft wegen Fr.20450.—, Appenzell hingegen nur Fr.9728.—.
Durch die verschiedene Einstufung von Bevolkerungszahl und Kan-
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tonsvermogen wurden die militdrischen Forderungen des Bundes
nach dem Diktat Napoleons ausgeglichener auf die einzelnen Stinde
verteilt.

Um das Bundesheer moglichst einheitlich zu organisieren, berief
die Tagsatzung 1803 in Freiburg eine Kommission aus Offizieren
mit Berufserfahrung aus dem Fremdendienst und Kenntnis der
Schweizer Verhiltnisse. Darunter fiel Oberstleutnant Ludwig Karrer
von Solothurn.* Damit war Solothurn in der Lage, sich nicht nur di-
rekt vom Stande der Arbeiten unterrichten zu lassen, sondern auch
indirekt darauf Einfluss zu nehmen. Dies war aber scheinbar nicht
der Fall. Das Projekt der Kommission wurde im Dezember 1803 den
Kantonen zur Vernehmlassung zugeschickt.

Solothurns Militirinstitution

Der kantonale Wiederaufbau des Militirwesens lag nach dem Miss-
erfolg der gesamtschweizerischen Massnahmen der Helvetik auf ver-
schiedenen Ebenen. In Solothurn sollte eine Expertenkommission,
der Kriegsrat, die bestehenden gesetzlichen Grundlagen und Forde-
rungen verwirklichen und bei neuen Bediirfnissen des Militars re-
gelnd vorausschauend eingreifen.

DER KRIEGSRAT

Die auch mit dem Aufbau der Kantonsverwaltung beauftragte kan-
tonale Organisationskommission schuf am 18. April 1803 neben dem
Verfassungs-, Finanz-, Polizei-, Kirchen- und Erziehungsrat auch
den kantonalen Kriegsrat.> Seine Aufgaben erstreckten sich allge-
mein auf das Kriegs- und Militirwesen, im speziellen dazu auf das
Zeughaus, die Pulverherstellung, das Festungswesen, den Wasser-,
Briicken- und Strassenbau mit den diesbeziiglichen Ingenieur- und
Grenzfragen. Daneben oblag ihm die Rekrutierung fiir die kapitu-
lierten, besonders franzosischen Dienste.

Als Priasident des Kriegsrates amtete Ratsherr Ludwig von Roll
(1771-1839). IThm standen Amanz Glutz-Ruchti (1760-1831), Jo-

4 Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz (= HBLS), Bd.1V (1927), Karrer
S.457, Nr.3.

5 Manual des Kleinen Rates (= RM) 1803, A 1.320, S.200-206. — Altermatt,
a.a.0, S.58-59.
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hann Eggenschwiler (1739-1814) und Franz P.Glutz-Blotzheim
(1740-1805) bei.t Als Offiziere im fremden und kantonalen Dienst,
als Politiker, Vorsteher und Mitarbeiter in den Spitzen der verschie-
denen zivilen und militarischen Verwaltungszweige Solothurns im
Ancien Régime hatten sie nicht nur den Sachverstand fiir die Be-
diirfnisse des Wehrwesens, sondern auch fiir die Verbindungen des
allgemeinen staatswirtschaftlichen Zusammenhangs.

Das Hauptinteresse des Kriegsrates galt jedoch 1803/04 nicht den
militarischen Bediirfnissen, wie gerade auch die Staatsrechnung vom
1.Juli 1804 zeigt. Rund die Hilfte der vom Kriegsrat bedingten Aus-
gaben von total Fr.36026.40 gingen an den Strassen-, Briicken- und
Dammbau und -unterhalt, gut Y4 wurde fiir das Landjagerkorps vor-
geschossen und nur knapp Y fiir das eigentliche Militiar ausgegeben.
Beziiglich der Gesamtausgaben des Kantons von Fr.183613.37 be-
trug der Aufwand fiir das Militar rund '40. Sogar das Benefiz von
iiber Fr.1500.— aus dem Verkauf alter Waffen und von Pulver aus
dem Zeughaus — er brachte Fr.11249.— ein — wurde nicht zweckge-
bunden fiir die Militdrausgaben eingesetzt, sondern dem zivilen All-
gemeinwohl und dem Staatsdefizit von Fr.35033.04 geopfert.” Wie-
weit dies Verhalten als Fehler des Kriegsrates und/oder der gesam-
ten Regierung anzulasten sein kann, ergibt erst eine genauere Unter-
suchung der kantonalen Finanzpolitik und der Staatsausgaben unter
Beriicksichtigung der herrschenden Zeitumstinde und der Haltung
der Bevolkerung.

DIE MILIZ

Die Kantonsverfassung (Art.2) gibt die gesetzliche Grundlage zur
Organisation des kantonalen Milizdienstes. Jeder im Kanton ansis-
sige Schweizer — und nicht nur jeder Kantonsbiirger — konnte vom
16. Altersjahr an zum Militardienst angehalten werden. Diese Vor-
schrift fithrte aber zu Geriichten und zu Unmut in der Bevolkerung.

§Zu Roll: Altermart, a.a.0., S.80-85; zu Glutz-Ruchti: ibidem, S.85-89; zu
Glutz-Blotzheim: ibidem, S.89-94; zu Eggenschwiler: ibidem, S.113. — Zu gewissen
Fragen sollten die Obersten und Waffenchefs der Miliz in den sog. Grossen Kriegsrat
zugezogen werden. Dies ist 1803/04 nicht festgehalten. Proklamationen, Beschliisse,
Gesetze und Verordnungen der Regierung des Kantons Solothurn (= Proklamatio-
nen), Bd. 1 (1803), S.237-238. — Das Protokoll des Kriegsrates ist erst seit 1813 erhal-
ten.

7 Staatsrechnung (= SR) 1803/04, BB 25, 378. — So z.B. RM 1803 zu den Aare-
und Emmenwehren S.224, 260, 312, 354, 471, 892; zum Strassenunterhalt S.313, 730,
801; zur Briicke in Olten S.418, 569, 660, 898, 945, 1293.
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Die festgestellte «Bedngstigung der Kantonsbewohner und Unter-
brechung der o6ffentlichen Ruhe» brachten den Kleinen Rat am
13. April 1803 dazu, iiber den Grossen Rat einen Aufruf zu erlassen.
In der Proklamation vom 30.Juni, welche die Rechtmissigkeit der
Kantonsbehorden und den Schutz Napoleons fiir die Verfassung un-
terstrich, wurde dem Volk «bey Ehre und Eid» verboten, gegen die
Verfassung und die Regierung schriftlich oder miindlich Stellung zu
nehmen oder gar fur eine Verfassungsinderung zu pliadieren. Wider-
handelnde konnten durch das Militiar — franzdsische Truppen stan-
den ja noch bis im Februar 1804 im Land — verhaftet und gefangen-
genommen werden. Das Kantonsgericht sollte dann in erster Instanz
ohne andere Voruntersuchung eines Landgerichts urteilen und Stra-
fen zwischen acht Tagen Haft bis zu drei Monaten Schellenwerk
aussprechen.® Dies Vorhaben, die richterliche Instanz und das Straf-
mass, zeigt deutlich die Bedeutung, die die Regierung den Unruhen
beimass, auch wenn in der Praxis nach den Protokollen des Kan-
tonsgerichts scheinbar nicht davon Gebrauch gemacht wurde.

Der Grosse und der Kleine Rat waren auf jeden Fall von der Not-
wendigkeit des Militdrdienstes und seiner Organisation iiberzeugt.
Dies kommt in der Instruktion vom 1.Juni 1803 an die Abgeordne-
ten zur Tagsatzung in Freiburg deutlich zum Ausdruck: «Die Ein-
richtung des Militéirs in der Schweiz... erfordert ausserordentliche
Aufmerksamkeit... Bey den heutigen Zeitumstinden (ist es) um so
wichtiger, weilen die Lager der Schweiz, wo nicht eine thitige Ge-
genwehr gegen aussen, doch eine allfillige Demonstration, mit wel-
cher unsere verbiindete frinkische Nation auch einigerweise sich be-
friedigen konnte, bey der Kriegs Ausserung nach sich ziehen kénn-
te», unbedingt notig sei. Die Souverénitit des Kantons und der Biir-
ger konne nur durch eine allgemeine Bewaffnung sichergestellt wer-
den.?

Diese Wehrbereitschaft wurde jedoch in der Praxis nur bedingt
durchgefithrt. Im moglichen Ernstfall nahm Solothurn zur Verteidi-
gung der Selbstindigkeit unzureichend vorbereitete militirische
Machtmittel in Kauf, die einen auch nur annidhernd durchorgani-
sierten bewaffneten Widerstand nicht erlaubten. Dazu kam eine
«falsche» (oder realistische?) Riicksichtnahme auf Frankreich, der
Schutzmacht der Eidgenossenschaft. Bis zur Krise des Bockenkrie-
ges blieb das kantonale Milizwesen ungeordnet. Mit der Errichtung

8 RM 1803, S.170-171. — Konzepte AB 1.148, S.246-247. — Gedruckte Mandate
vom 30.Juni 1803. — Altermart, a.a.0., kurz 5.215.

% Instruktion zur Tagsatzung 1803, § 6 und § 14. Konzepte AB 1.147 (ohne Seiten-
zahl).
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der Stadtgarnison und des Landjigerkorps wurde ja nur fiir die Er-
haltung der kantonsinternen Ordnung durch bescheidene Polizei-
krifte gesorgt. War Solothurns Haltung im Abwarten auf die eidge-
nossischen Vorschriften begriindet? War es eine Fehleinschitzung
der Lage durch die Regierung? Zihlte man auf das Militar der
Schutzmacht Frankreich, um vorlidufig die eigenen Finanzen zu
schonen?

DIE STADTGARNISON1©

«Die Sicherheit der Staats-Archive, jene der 6ffentlichen Gewalten,
die Handhabung der Gesetze und der Polizey fordern, dass am
Hauptorte der Regierung eine bleibende Garnison organisiert wer-
de.» Deshalb schuf auf Vorschlag des Kriegsrates vom 5. Dezember
und des Kleinen Rates vom 31.Dezember 1803 der Grosse Rat am
4.Januar 1804 die Stadtgarnison. Sie zdhlte 50 Mann und bildete
eine fest besoldete stehende Truppe aus Berufssoldaten, wie sie nach
der Bundesverfassung (Art.9) in der Stirke bis zu 200 jedem Kanton
erlaubt war. Die Uniform bestand aus einem dunkelblauen Rock
mit himmelblauem Kragen, Aufschldgen, Weste und Hosen, schwar-
zen Gamaschen und einem flachen Dreispitz. Die Soldaten waren
mit Gewehr und Sibel bewaffnet.

Mit der Stadtgarnison unter dem Kommando von Stadtmajor
Ludwig von Roll verfiigte Solothurn iiber ein ausgebildetes, sofort
einsetzbares und marschbereites, wenn auch kleines militirisches
Machtmittel, das auch ausserhalb des Kantons aktiv werden konnte.
Damit folgte Solothurn dem Beispiel des Aargaus (1.Juni 1803),
Berns (11.November), Freiburgs (16.November) und Ziirichs
(12.Dezember). Diese Stadtgarnisonen, Standeskompanien oder
«Besoldete Regierungswachen» bildeten die ersten militarischen
Einheiten in der neuen Eidgenossenschaft nach der Auflosung der
helvetischen Truppen und noch vor dem Abzug der Franzosen (Fe-
bruar 1804). Es fillt auf, dass besonders die alten Stadtkantone, die
schon im Ancien Régime den Nutzen einer Stadtgarnison erfahren
hatten, in der Mediationszeit auf diese Einrichtung zuriickgriffen.

10 Mit den Quellenangaben Hubert Foerster, Solothurns militirische Sondereinhei-
ten 1803-1819. In: Jahrbuch fiir solothurnische Geschichte 52 (1979), S.291-297. —
Die neuere Literatur zur Situation in den anderen Kantonen gibt Foerster, Der Bok-
kenkrieg 1804.

129



DAS LANDJAGERKORPS!

«Da uns hinterbracht worden, dass sehr viel fremdes Strolch- und
Bettelgesindel in hiesigen Kanton eindringe, dass die Harschiers seit
einigen Zeiten im Polizeiwesen dasjenige nicht mehr leisten, wozu sie
bey ihrer ersten Einrichtung bestimmt waren, dass aber in den be-
nachbarten Kantonen zu Abtreibung dieses Gesindels die strengsten
Massregeln ergriffen worden, so haben wir (der Grosse Rat), um un-
sere lieben Kantonsburger von der Plage dieser herumziehenden
Bettler und Vagabunden zu befreyen», am 4.Januar 1804 die Errich-
tung des Landjédgerkorps befohlen. Es zihlte 30 Mann (1 Wachtmei-
ster, 2 Korporale, 2 Gefreite, 25 Gemeine) unter dem Befehl von Po-
lizeileutnant Ludwig von Roll. Die Landjager hatten lesen und
schreiben und nach Moglichkeit Franzosisch zu konnen, mussten ei-
nen unbescholtenen Leumund haben und von guter Gesundheit und
«Leibesbeschaffenheity sein.

Die Landjiger waren auf die Oberdmter verteilt (Solothurn,
Kriegstetten, Balsthal je 4, Leberberg, Olten, Dorneck je 3, Buchegg-
berg, Gosgen, Thierstein je 2; die Unteroffiziere nach Bedarf) und
standen unter der Einsatzkompetenz des Oberamtmanns. Sie erhiel-
ten alle zwei Jahre «einen aschgrauen kurzen Rock, gerade hinunter-
geschnitten und bis unter den Bauch zugeknopft, mit schwarzem
Kragen und Aufschligen, einer Weste und langen Hosen von glei-
chem Zeug, schwarzen kurzen Uberstriimpfen... einen grauen nach
kaiserlicher Art gemachten Uberrock». Die Bewaffnung bestand aus
einem zweilotigen Stutzer mit Waidsack und einem Sibel am
schwarzen Lederzeug. Die Besoldung betrug tiglich 10 Batzen fiir
Unteroffiziere, 9 fiir Gefreite und 8 fiir Gemeine. Dazu wurden Rei-
sezulagen entrichtet. Der Sold des Landjdgers war etwas hoher als
derjenige der Stadtsoldaten, doch erhielten letztere die Verpflegung
geliefert.

Da das Landjagerkorps in erster Linie der Landbevdlkerung di-
rekt zugute kam, durfte diese die Kosten dafiir tragen.'? Im Gegen-
satz dazu tibernahm die Staatskasse die Kosten der Stadtgarnison,
deren Einsatz doch hauptsichlich der Stadtbevolkerung von Solo-
thurn niitzte.

I Manual des Grossen Rates (= GRM) 1804, S.161-164. — Proklamationen Bd.2
(1804), S.13-16. — Altermatt, a.a.0., S.316-318.

2 GRM 1804, S.246-248. — RM 1804, A 1.321, S.641, 1010, 1103, 1531. — Nach
dem Verteilerschliissel bezahlten jdhrlich zu den Fr.9680.— Solothurn Fr. 640.—, Buch-
eggberg Fr.1024.—, Kriegstetten Fr. 1632.—, Lebern Fr. 1488.—, Balsthal Fr. 1760.—, Ol-
ten Fr.1088.—, Dorneck Fr.720.— und Thierstein Fr.576.—. — Proklamationen Bd.2
(1804), S.136-137. '
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Die Errichtung eines Landjagerkorps erfolgte in den meisten Kan-
tonen 1803/04. Vorgingig zu Solothurn ist es in der Waadt (4.Juni
1803), in St. Gallen (28.Juni), im Aargau (8.Juli), in Luzern (13. Au-
gust) und in Bern (26.Oktober) zu vermerken. Es fallt auf, dass be-
sonders die 1803 neu geschaffenen Kantone, gezwungen von der
Notwendigkeit der eigenen Verwaltungsorganisation, dabei voran-
gingen. Wenn auch das Landjdgerkorps auf den Kanton verteilt und
nur ein zahlenmassig kleines Polizeiinstrument war, so konnten doch
die Landjiger zu einer Einheit zusammengezogen als militidrische
Hilfstruppe eingesetzt werden.

DAS INFANTERIEFREIKORPS!

Kantonsrichter und Hauptmann Brunner hatte mit anderen Biirgern
am 3. Mirz 1804 den Kleinen Rat um Erlaubnis ersucht, ein Infante-
riefreikorps errichten zu diirfen. Er wollte damit die offensichtliche
Schwiche der kantonalen Militairmacht infolge des Fehlens der Mi-
liz uiberbriicken und den «ersten Charakterzug eines ehemaligen
Schweizers, den Militirgeist, wieder aufleben zu lassen». Die Billi-
gung des Plans wurde Brunner schon am 7. Mirz mitgeteilt, die Or-
ganisation der geplanten Einheiten, je eine Kompanie Grenadiere
und Jiger zu Fuss und eines Artilleriedetachements, brauchte jedoch
Zeit. Ende Mirz war auf jeden Fall das Freikorps noch nicht ein-
satzfahig, um als eidgendssische Truppe im Bockenkrieg oder im
Kanton als militdrische Ordnungsmacht verwendet werden zu kon-
nen.

DAS ZEUGHAUSWESEN

Nach den Verhandlungen mit dem franzésischen General Eppler im
Mirz 1803 und der von General Ney am 16. Mirz bewilligten Uber-
gabe des Zeughausschliissels konnte Solothurn das fast ganz leere
Zeughaus wieder iibernehmen. Zeughausinspektor Anton Byss, vor-

13 Foerster, Sondereinheiten, S.297. — Zu den Landjégern zu Beginn des 19.Jh. in
den anderen Kantonen gibt Foerster, Der Bockenkrieg 1804, Literaturangaben. — A/-
termatt, a.a.0., S.316-317.
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mals Schweizergardeoffizier, wurde am 6.Juni durch Franz P. Glutz-
Blotzheim als Zeugherr ersetzt. Als Zeugwart wurde der bisherige
Amtsinhaber Friedrich Froelicher am 17.Juni bestatigt.!

Bei der Neuregelung des Zeughauswesens vom 6.Juni 1803 wur-
den vier Schwerpunkte bestimmt:'S 1. Die Organisation der Zeug-
hausverwaltung, 2. das Inventar und die Riickschaffung der wih-
rend der Helvetik requirierten Waffen, 3. der Ankauf neuer Waffen
und der Verkauf unniitzer Bestinde und 4. die Pulverherstellung
und der Pulverhandel.

Umfragen in der Eidgenossenschaft zeigten, dass solothurnische
Waffen hauptsiachlich in Basel (29 gute und 5 schlechte Kanonen, 4
Morser, 1 Haubitze), in Bern (11 Kanonen, 2 Morser, viel Geschiitz-
material) und in der Waadt (in Lausanne: 149 Gewehre, 702 Liufe,
22 Stutzer, 340 Bajonette; in Morges: 219 Gewehre, 194 Liufe, 104
Bajonette, 33 Sibel) lagerten. Diese sollten nach Weisung des Klei-
nen Rates vom 3.Januar 1804 an Zeugwart Froelicher zuriickgefithrt
werden. '

Die alten und unbrauchbaren Waffen, rund 1000 Zentner Altei-
sen, sollten abgestossen werden und fiir das eingegangene Geld nach
Auftrag des Kriegsrates und des Kleinen Rates vom 29.Juli 1803
vorlaufig 100 Gewehre gekauft werden. Diese Waffen waren zur Be-
waffnung der Stadtgarnison gedacht. Leider ist im Detail nicht er-
sichtlich, was alles bis im Frithjahr 1804 an Waffen zuriickgeholt,
ver- und gekauft wurde. Nach der Reaktion der Solothurner Regie-
rung auf das eidgendssische Aufgebot im Mirz 1804 scheint neben
dem Kauf der 100 Gewehre und dem Alteisenverkauf aber nichts
unternommen worden zu sein.!”?

Daneben bekiimmerte sich der Kriegsrat um die Pulverversorgung
des Kantons, musste doch das Pulvermonopol mit dem Ende der
helvetischen Regie kantonal neu aufgebaut werden. Apotheker
Brunner von Solothurn erhielt deshalb am 18. April 1803 die Erlaub-
nis, aufgrund des von Oberpulververwalter Herbort erteilten Patents

4RM 1803, S.16, 19, 39, 53, 55, 60-61, 493-494, 532. — Altermatt, a.a.O.,
S.246-248.

15 Proklamationen Bd.2 (1804), S.173-175.

16 RM 1803, S.812-813, 830-831, 1002-1003, 1043, 1151; 1804, S.9. — Die Riick-
fuhr der Waffen aus der Waadt wird erst am 28. August 1804 unter der Leitung von
Grossrat August Surbeck unternommen, da es sich lohnt. RM 1804, S.413, 863, 955,
1014. — Die Anfragen in Glarus und in St. Gallen nach Solothurner Waffen wurden
negativ beantwortet. RM 1803, S.1181. — Bundesarchiv Bern (= BABE), Mediation
345, fo 49.

17 RM 1803, S.728-729. — Nach der Zeughausrechnung BG 16,7 erwarb Solothurn
nur im Dezember 1803 noch 23 Gewehre von Nagler M. Bieler und von Biichsen-
schmied J. Vogtli.
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weiterhin Salpeter zur Pulverherstellung zu graben. Pulvermacher
Bleyer bekam daher diesbeziigliche Weisungen, die kantonale Pul-
verproduktion weiterzufithren. Das alte Pulver wurde verkauft. So
erhielten z.B. die Gemeinden 1803 das Pfund Pulver zu Fr.1.- fiir
das Schiessen an Fronleichnam.!8

DAS EIDGENOSSISCHE AUFGEBOT

Der eidgenossische Landammann orientierte am 20. Méarz 1804 mit
den anderen Kantonen auch Solothurn iiber die Lage im Kanton
Zirich und uber die getroffenen Massnahmen mit der Proklamation
an die aufrithrerischen Gemeinden und die Mobilmachung in Bern,
Freiburg und im Aargau. Gleichzeitig ersuchte er um Auskunft iiber
die in Solothurn vorhandenen militarischen Machtmittel.!?

Der Kleine Rat antwortete schon am 21. Mirz.20 Er meldete, dass
in Solothurn die Stadtgarnison mit 50 Mann zum sofortigen Einsatz
bereit sei. Ein aus Freiwilligen bestehendes Freikorps werde geplant.
Daneben hoffe die Regierung, dass bei einer allfilligen Bildung des
eidgenossischen Kontingents sich geniigend Leute aus der Land-
schaft dafiir finden liessen. Solothurn forderte in seiner Antwort
wohl die ¢strengste Aufsicht iiber Unruhestohrery, glaubte aber
nicht, «zu den schirfsten Mitteln» greifen zu miissen. Aus der opti-
mistischen Sicht der Stimmung im eigenen Kanton hoffte Solothurn,
nur einiger «ruhewiedrigen Kopfe» wegen und zur Losung der ziir-
cherischen Zinsen- und Zehntenfrage auf die Organisation und die
Kosten fiir das Militar doch noch verzichten zu kénnen.

Infolge der Zuspitzung der Lage mit dem Schlossbrand in Wi-
denswil bot der eidgenossische Landammann mit dem Situationsbe-
richt vom 25.Mirz am 26. eine Kompanie (100 Mann) von Solo-
thurn nach Ziirich auf.2! Solothurn hatte dem Kompaniekomman-
danten einen Geldvorschuss mitzugeben, um die Einheit nach den
vorgesehenen eidgendssischen Vorschriften besolden und verpflegen
zu konnen. Fiir den Transport des Gepiécks und der Ausriistung war
ein vierspinniger Wagen mitzuschicken. Der Abmarsch von Olten
war auf den 29. Mirz angesetzt, um nach dem Etappenort Mellingen

18 RM 1803, S.58, 212, 244, 457, 969; 1804, S5.744, 772.

19 BABE, Mediation 51, S.438-442.

20 RM 1804, S.407-415. - Konzepte AB 1.148, S.140-141, 151-153.

21 BABE, Mediation 52, S.17, 39-41. — Konzepte AB 1.148, S.156-158.
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am 31.Mairz in Ziirich einzutreffen. Die Solothurner Einheit sollte
mit zwei Kompanien aus dem Aargau und je einer Kompanie aus
Freiburg und Basel das zweite eidgenossische Bataillon bilden. Zum
Bataillonsstab stellte Freiburg den Kommandanten, Fahnrich (mit
Fahne) und Chirurgen, Basel den Quartiermeister, der Aargau den
Aide-Major und Solothurn den Adjutanten.

Die Solothurner Kompanie war gerade in Olten organisiert, da
traf am 29. Mirz ein Expressbote von Ziirich in Solothurn ein. Die
Zircher und eidgendssischen Truppen hatten am 28. Mirz bei ihrem
Vorstoss bis zur Bockenwirtschaft bei Horgen einen psychologisch
ungeschickten Riickzug angetreten. Ziirich befiirchtete nun ein stir-
keres Aufflammen und weiteres Umsichgreifen des Aufstandes und
forderte von Solothurn eine zweite Kompanie. Sie hatte am 31. Miérz
oder spétestens am 1. April abzumarschieren, um anfangs April am
entscheidenden Auszug mit meistmoglichen Militirmachtmitteln
teilzunehmen.2

Die beiden eidgenossischen Aufgebote waren schnell und der
Lage entsprechend erfolgt. Die Mobilisation hingegen war ange-
sichts der herrschenden Umsténde auch in Solothurn nicht so ein-
fach und bildete bei der bis anhin noch nicht erfolgten Organisation
der Miliz ein gewisses Problem.

DIE MOBILISATION

Mit der Antwort an den eidgendssischen Landammann vom
21.Mirz wies der Kleine Rat den Kriegsrat an, die Organisation des
Freikorps und des Bundeskontingents voranzutreiben. Der Platzma-
jor der Stadt Solothurn, die Oberamtmanner, Land;jager, Dorfvorge-
setzten, Dorfwachen, Grenzinspektoren und Fihrleute der Aare
sollten daneben Weisungen zur allgemeinen Polizei, zur Erhaltung

22 RM 1804, S.451. — Zirichschreiben AF 1.48, Nr.112. — Konzepte AB 1.148,
S.161-163. — An eidgenossischen Truppen, ohne Ziircher Freiwillige, waren insge-
samt eingesetzt: Generalstab mit 14 Mann, im 1. Bataillon Kirchberger (Stab, 5 Kp
aus Bern) 510 Mann, im 2. Bataillon Holzhalb (Stab, 6 Kp aus Ziirich) 672 Mann, im
3.Bataillon von May (Stab, 1 Kp aus Freiburg, 3 Kp aus dem Aargau) 653 Mann, im
4.Bataillon von Gibelin (Stab, 2 Kp aus Solothurn, 2 Kp aus Basel, 1 Kp aus Appen-
zell) 564 Mann, im 5. Bataillon von Abyberg (Stab, 3 Kp aus Schwyz, 2 Kp aus Gla-
rus, 1 Kp aus Unterwalden) 610 Mann, im 6. Bataillon Gatschet (Stab, 2 Kp aus Bern,
je 1 Kp aus dem Aargau, Schaffhausen, Graubiinden) 560 Mann. Staatsarchiv Ziirich,
Akten Bockenkrieg M 1,7.
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von Ruhe und Ordnung, zur Abwehr von verdidchtigen Elementen
und generell gegen das Bettlerwesen erhalten. Die Oberamtménner
hatten gegen «falsche Geriichte» einzuschreiten. Um diesen entge-
genzuwirken und zur besseren Information der Bevolkerung liess die
Regierung den offiziellen Lagebericht vom 20. Mirz — wie dann auch
die folgenden — veroffentlichen. Praktische Weisungen zur Organisa-
tion der Miliz erfolgten aber noch nicht.??

Die erste Aushebung

Erst nach dem Befehl des Kleinen Rates vom 27. Mirz hatte Kan-
tonsrichter Urs J. Brunner? als Hauptmann die Aushebung zur Bil-
dung einer Kompanie vorzunehmen und deren Kommando zu iiber-
nehmen.? Die Einheit sollte aus der Stadtgarnison (48 Mann) und
aus bevorzugterweise freiwilligen Milizsoldaten der Landschaft ge-
bildet werden. Die «Birsvogtei» sollte dazu 25 Mann und den Unter-
leutnant Meyer stellen, Olten und Gosgen 17 Mann mit dem Unter-
leutnant Guldimann und Balsthal 14 Mann. Da mit 104 Soldaten ein
Uberbestand erreicht wurde, konnte Brunner fiinf Untaugliche aus-
mustern. Sammelpunkt war Olten, wo am 29. Mirz Major Glutz die
Einheit organisierte. Olten hatte das notige Quartier und den Baga-
gewagen bereitzuhalten. Die Salzkasse heferte Fr.1000.— als Vor-
schuss fiir den Kompaniekommandanten.

Mit dem Sammeln von Freiwilligen fiir die Kontingentskompanie
sollten aber noch weitere 100 Mann gefunden werden.2¢ Der Kleine
Rat wollte namlich die Hauptstadt Solothurn wihrend der Abwe-
senheit der Stadtgarnison nicht ohne Schutz- und Polizeitruppe las-
sen, fehlte ihm doch das Vertrauen in die Bevolkerung. Hauptmann
Brunner hatte deshalb neben den Kontingentssoldaten noch 50
Mann aus der «Birsvogtei» zur provisorischen Stadtwache auszuzie-
hen. Bei Bedarf konnte Hauptmann Liichem diese Anwerbung ganz
oder teilweise iibernehmen, um Brunner zu entlasten. Die restlichen
50 Mann sollten zu je 10 aus Balsthal, Bucheggberg, dem Stadtamt,
Kriegstetten, Lebern mit Olten ausgezogen werden. Der Uberbe-
stand wurde entlassen.

Der Aufruf an die Freiwilligen fand tberall Echo, wenn auch
nicht immer ein positives. Obwohl nicht aus allen Oberamtern die

2 Vgl. Anm. 20.

24 Urs Josef Brunner (1772-1808) von Solothurn.
25 RM 1804, S.432-439.

26 RM 1804, S.439-441.
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Berichte zur Mobilisation und die Mannschaftetats vorhanden sind,
lasst sich die Lage im Kanton doch mit den spiteren Rapporten der
Bezirkskommandanten in etwa fassen.

Der Oberamtmann von Balsthal, Georg von Vivis, meldete am
29.Marz, dass sich nur in Oensingen sechs Freiwillige gemeldet hat-
ten. Aber auch gutwillige Bewohner fiirchteten, wieder den Vorwurf
«Stakli Buben» wie schon 1802 nach dem in der Zeit erfolglosen und
fast lacherlichen Auszug gegen die helvetische Ordnung horen zu
miissen und fiir ihren patriotischen Einsatz verlacht zu werden.
Uberall musste deshalb zur Aushebung gelost werden, was nur in
Balsthal problemlos erfolgte. In den iibrigen Ortschaften des Amtes
forderten die Lospflichtigen direkt eine vollstindige Aushebung und
Einteilung in Einheiten. Trotzdem fand der Oberamtmann 15 Mann
zur Kompanie Brunner und 10 zur Stadtwache. Nicht zu beheben
war der Mangel an Gewehren.?’

Im Oberamt Thierstein war Hauptmann Brunner schon am
27.Mirz um 18.00 Uhr in Breitenbach an der Aushebung. Hier fand
er sieben Freiwillige. Die erfolgreiche Aktion fand jedoch schon ge-
gen 21.00 Uhr ein Ende, ein Expressbote rief Brunner nach Solo-
thurn zuriick. Oberamtmann Urs Viktor Tugginer fithrte die Arbeit
am 28. in Gilgenberg weiter. Da sich keine Freiwillig meldeten,
musste gelost werden. So stellte Nunningen fiinf Mann, Zullwil und
Meltingen je einen zur Kompanie Brunner und 13 nach Solothurn.
Nach dem Losen fanden sich dann doch noch vier Freiwillige aus
Nunningen mit Weibel Gregor Kircher von Gilgenberg zum Ziircher
Kontingent. Am 29. Mirz ging die Aushebung in Biisserach, Breiten-
bach, Biarschwil und Grindel weiter. Die Wehrpflichtigen erklirten
dort, «sie gingen gerne, sie mogen aber nicht von anderen ausgelacht
seyny», forderten erst das Losen und verwarfen es darauf wieder. Es
gab dann aber doch sieben Mann in Breitenbach, vier in Biisserach
und je zwei aus Biarschwil und Grindel, die mit alt Leutnant Johann
Meyer, Weibel aus Biisserach, auszogen. Fiir die Stadtwache war
keiner zu finden.28

Hauptmann Liichem rekrutierte im Oberamt Dorneck am
27.Mirz in Leimental, Oberamtmann Franz Joseph von Vivis in
Dornach. Beide beklagten die zu kurze Vorbereitungs- und Aushe-
bungszeit, was die persénliche Uberzeugungskraft nicht so voll zum
Wirken kommen liess. Widerstand trafen sie nicht an, vermerkten je-

27 Oberamtsschreiben Balsthal AC 7.12, 8.297-298, 303-304, 305—307. — Oberamt-
mann von Vivis war schon von seinem Berner Kollegen von Muralt, Oberamtmann in
Wangen, vorgéngig von den Ziircher Unruhen benachrichtigt worden und hatte seine

Regierung davon orientiert.
28 Oberamtsschriften Thierstein AC 11.37, S.749-750.
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doch den Waffenmangel. Am 29. war die genaue Anzahl der Ausge-
hobenen noch nicht bekannt, es fehlten die Angaben aus den Ge-
meinden «ob dem Bergy.2?

Die Bezirkskommandanten

Die Obrigkeit nahm die Schwierigkeiten der Aushebung zur Kennt-
nis und reagierte diesmal schnell. Auf Antrag des Kriegsrates sprach
sich der Verfassungsrat zur Ernennung von sieben Bezirkskomman-
danten aus. Sie sollten nicht nur die Aushebung der zweiten Kompa-
nie nach Ziirich besorgen, sondern nach Weisung vom 30.Mirz zur
Wahrung der Wehrgerechtigkeit zwei eidgendssische Kontingente
organisieren. Damit sollte Vorwiirfen oder gar Unruhen vorgebeugt
werden.

Die Bezirkskommandanten hatten 24 Stunden Zeit, die Listen al-
ler waffenfahigen Einwohner zwischen 18 und 40 Jahren zu erstel-
len. Fiir je 50 Einwohner musste ein Mann zum Kontingent gestellt
werden. Es war darauf zu achten, dass nicht gleichzeitig ein Vater
und sein Sohn oder mehrere Briider dienstpflichtig wurden. Sollten
sich zu wenig Freiwillige oder zu viele Wehrpflichtige fiir das Kon-
tingent finden, musste gelost werden. Die Stellvertretung eines Aus-
gelosten war nur durch einen Kantonsbiirger moglich. Die Selbstbe-
waffnung war Pflicht. Aus den Kontingentspflichtigen wurden dann
Freiwillige fiir die zweite Solothurner Kompanie nach Ziirich ge-
sucht, notfalls musste auch hier gelost werden. Die verbleibenden
Soldaten hatten sich zur Ausbildung in Solothurn bereitzuhalten.

Die Aufgaben der Bezirkskommandanten umschlossen nicht nur
die Organisation der Kontingente. Sie hatten auch «den Geist der
Ordnung im Lande zu erhalteny. Zu diesem Zweck arbeiteten sie mit
den Oberamtminnern zusammen und konnten die nétigen Polizei-
massnahmen ergreifen. Als Regierungssprecher mussten sie die Be-
volkerung iiber die Lage in Ziirich und im Kanton informieren, um
mogliche Unruhen zu verhindern. Unruhestifter waren zu verwah-
ren, handelten sie doch gegen «das Gliick des Vaterlandes»y. Nach
dem positiven Urteil des Kleinen Rates hatten die Solothurner «we-
der Beruf noch Willen dazu», im Kanton revolutionir zu wirken.
Die Regierung war sich jedoch klar, dass bei Versagen der obrigkeit-

2% Oberamtsschriften Dorneck AC 10.90, S. 849—-850.

30 RM 1804, S.452. — Verfassungsratsprotokoll AB 1.147 vom 30.Mairz 1804. — Da
die Lage in Ziirich keine weiteren militarischen Massnahmen erforderte, entliess der
Kleine Rat am 9. April die Bezirkskommandanten mit Dank. RM 1804, S.490-491.
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lichen Massnahmen, bei weiterem Aufstand und bei auch nur gros-
seren Unruhen mit dem Einmarsch fremder — sprich franzosischer —
Truppen in die Schweiz zu rechnen war und unterliess den Hinweis
darauf auch nicht.

Mit diesen schwierigen Aufgaben betraute der Kleine Rat am
30. Mairz Personlichkeiten aus dem politischen und militirischen Le-
ben des Ancien Régime und der Helvetik, die auch auf dem Lande
bekannt waren und Achtung genossen.’! So wurde Hauptmann Lud-
wig Karrer im Stadtbezirk Bezirkskommandant, Appellationsrichter
Felix Grimm im Bucheggberg, Kantonsrichter Friedrich von Roll in
Lebern, Hauptmann Karl Karrer in Kriegstetten, Kantonsgerichts-
prisident Felix Sury in Balsthal, Appellationsrichter Karl Glutz-
Ruchti in Olten und Gosgen, Kantonsrichter Georg Tschan in
Dorneck-Thierstein.32

Die zweite Aushebung

Gestiitzt auf diese Weisungen nahmen die Bezirkskommandanten
die Aushebungen vor. Die Rapporte dariiber ergénzen die zur ersten
Rekrutierung gemachten Aussagen. Leider sind auch dazu nicht alle
Berichte erhalten.

Bezirkskommandant Sury meldete am 31. Méarz aus dem Oberamt
Balsthal®® dass die Bevolkerung — «das sehr gespante Volk noch
schwiiriger» sei infolge der Aushebung — energisch die Durchfiih-
rung der ganzen Milizorganisation und die Einteilung der vollstindi-
gen Mannschaft in Einheiten fordere und die nur provisorischen
Massnahmen nicht hinnehmen wolle. Um der Stimmung Rechnung
zu tragen, liess Sury weisungsgemaiss sofort alle 18- bis 40jahrigen
von den Gemeindebehorden in Listen aufzeichnen, um sie nach Al-
tersklassen in vier Ausziige einzuteilen. Aus der ersten Auszugsklas-
se konnte dann auch das fiir Ziirich bestimmte Kontingent ausgezo-
gen werden. Dies Vorgehen trug sehr zur Beruhigung in diesem
Oberamt bei.

Auch im Oberamt Olten fand Bezirkskommandant Glutz nach sei-
nem Rapport vom 10.April wenig Freiwillige.’* Er beklagte sich
nicht nur iiber die zu kurze Aushebungsfrist, sondern auch iiber die

31 RM 1804, S.453-458.

32 Zu den Bezirkskommandanten sind nur wenige biographische Daten veriffent-
licht, so zu Sury HBLS VI (1931), S.614, Nr.18, und zu Tschan HBLS VII (1934),
S.69, Nr.3.

33 Oberamtsschreiben Balsthal AC 7.12, S.315-317.

3 Verfassungsratsprotokoll AB 1.147 vom 10. April 1804.
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widersprechenden Befehle. Einmal sollten drei Kompanien aufgebo-
ten werden, dann waren nur noch 17 Mann aus Olten und Go6sgen
notig. Mit der fehlenden Information erwies sich auch die Zusam-
menarbeit mit dem Oberamtmann Johann B. Frey schwierig, der
sich iibergangen und benachteiligt fithlte. Es war mithsam, ange-
sichts des «widrig bearbeiteten Geistes... das Volk, das frither so
willig und bereit war, einzustimmen» und die «irrigsten Begriffe» zu
korrigieren.

Erschwerend kam in Olten dazu, dass die ledigen Wehrpflichtigen
auf der Lospflicht der Verheirateten bestanden. Glutz liess aber kei-
nen Priazedenzfall zu. Er konnte 17 Mann fiir die erste Kompanie, 23
fiir die zweite und 24 fiir die Stadtwache finden.

Bezirkskommandant Karrer hatte im Oberamt Kriegstetten mit
der Aushebung auch Miihe.?s Besonders beim Losen in Biberist sorg-
ten Modelstecher Euseb Schreyer und Seifensieder Heinrich Berney
fiir Unruhe. Nach dem Gesetz vom 30.Juni 1803 wurden beide ver-
haftet und verhort. Wahrend Schreyer eingesperrt wurde, gelang
Berney vorerst die Flucht, bevor er aufgrund eines Steckbriefs vom
9. April ebenfalls ins Gefangnis gebracht werden konnte. Die ganze
Angelegenheit musste jedoch moglichst «geheim» behandelt werden,
um eine unliebsame Publizitit zu verhindern, die zu weiteren Unru-
hen hitte fithren konnen.

Der Abmarsch

Solothurn machte am 30. Mirz dem eidgendssischen Landammann
und Zirich Meldung uiber die getroffenen Massnahmen, ohne die
Aushebungsmithen zu erwédhnen, und kiindigte die Ankunft der
Kompanie Brunner fiir den 31. Mirz in Ziirich an. Das Kommando
iber die zweite Kompanie wurde Hauptmann Ludwig Liichem?3
ubertragen. Auch er erhielt Fr. 1000.— Vorschuss fiir die ersten Aus-
lagen. Der Abmarsch dieser Kompanie erfolgte dann aber erst ver-
spiatet am 4. April.

35 RM 1804, S.478, 493-494, 637, 748.

% Ludwig Liichem erhielt nach 35 Dienstjahren im franzosischen Dienst am 23. Ja-
nuar 1804 von Solothurn erst eine Gratifikation von drei Louisdor zugesprochen und
wurde dann am 25. zur beabsichtigten Organisation der Miliz vorlidufig als Land-
major mit 32 Louisdor Jahresgehalt eingestellt. Sein Einsatz im Bockenkrieg wurde
gewiirdigt. Am 12.September vertrat er als Grossratskandidat das Quartier St. Ursen.
1805 16ste er Gibelin als Quartierkommandant in Balsthal ab und wurde Komman-
dant des ersten Kontingents. 1806 zum Oberstleutnant ernannt, iibernahm Liichem
«sein» Quartier Dorneck. Er starb 1812. RM 1804, S.114, 133, 435, 438, 460, 1298;
1805, S.982; 1806, S.19.
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Der Kleine Rat hatte namlich dem Landammann gegeniiber den
desolaten Waffenmangel nach den Waffenrequisitionen der Helve-
tik unterstrichen. Es schien Solothurn dusserst unklug, eine junge,
ungeiibte und unsichere Mannschaft ohne Gewehre in den Einsatz
in ein Krisengebiet zu schicken. Infolge Eigenbedarfs konnten Zii-
rich und Basel dem Solothurner Gesuch nach Leihwaffen nicht ent-
sprechen. Der Landammann iiberwies jedoch am 2. April 100 Ge-
wehre — zwar Eigentum der Waadt, das Bern nach der Teilung noch
nicht abgeliefert hatte — zur Bewaffnung der Kompanie Liichem.?”
Solothurn war dafiir dankbar, konnte doch in der Zwischenzeit die
zweite Kompanie unter weniger Zeitdruck gebildet werden.

DIE SOLOTHURNER TRUPPEN

Wihrend das Offizierskader recht gut fassbar ist, fehlen zu den Un-
teroffizieren und zur Mannschaft der beiden Auszugskompanien
weitgehend und zur Stadtwache vollstindig Angaben, die Aussagen
zur geographischen, sozialen und politischen Einordnung zulassen
wiirden. Ebenso sind Vergleiche mit den Verhiltnissen im Ancien
Régime und in der Helvetik nicht moéglich, sind doch die diesbeziig-
lichen sozio-demographischen Untersuchungen noch ausstehend.
Die folgenden Feststellungen sind deshalb nur provisorischer Natur.
Die im Anhang verdffentlichten Mannschaftslisten sollen jedoch
spatere Erkenntnisse erleichtern.

Der Bataillonsstab

Der Kleine Rat hatte die Mobilisationsarbeiten kaum befohlen, da
traf am 27. Mérz die eidgenossische Forderung nach einem Solothur-
ner Bataillonskommandanten ein.3® Der dafiir vorgesehene Freibur-
ger J. de Gottrau hatte den Posten abgelehnt. Damit fiel nach dem
Anciennititsprinzip der Stinde dem Kanton Solothurn die Ehre zu,
den Kommandanten und die Fahne (mit Fahnrich) zu stellen. Der
eidgendssische Landammann hatte seine Wahl mit Viktor von Gibe-

37 RM 1804, S.434, 458, 459, 460, 475. — Konzepte AB 1.148, S.157-158, 161-163.
— BABE, Mediation 52, S.122. — Nach der eidgenossischen Mahnung vom 11. Mai zur
Riickgabe der gelichenen Gewehre kiimmerte sich Ratsherr Franz Glutz um die
Riicksendung. BABE, Mediation 52, S.429.— Konzepte AB 1.148, 5.255-256.

33 RM 1804, S.442. —- BABE, Mediation 52, S.48-50.
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lin bereits getroffen und schickte mit der Anfrage gleich auch das
Brevet mit. Gibelin gab am 28. Mirz sein Einverstindnis und reiste
mit der Kompanie Brunner nach Ziirich.

Bataillonskommandant Gibelin (1771-1853), Oberstleutnant, war
von 1786 bis 1792 Offizier der Schweizergarde in Frankreich und
nahm als Bataillonskommandant (1795) am Kampf mit den 1798 die
Schweiz besetzenden Franzosen teil. Die Mediation brachte ihm den
Einzug in den Grossen und Kleinen Rat, das Amt eines Appella-
tionsrichters und eines Tagsatzungsabgeordneten.3

Zum Bataillonsstab gehorten die Solothurner Balthasar Nif von
Stiisslingen als Aide-Major, Amanz Glutz als Fahnrich, Franz J.
Ditzler als Tambourmajor und Johann Schmidli als Wagenmeister.
Aus den anderen Kantonen, die Einheiten zum zweiten eidgendssi-
schen Bataillon stellten, kamen Quartiermeister Johann Lichten-
hahn und Stabsfourier Lukas Stiublin aus Basel und der Bataillons-
chirurg Nicolas Loffing aus Freiburg. Aus St.Gallen stammte der
Unterchirurg Christian Fels, der als «Spezialisty ausserhalb der kan-
tonalen Kontingente eingestellt war.4

Diese Militars hatten schon einige Berufserfahrung. Nif diente
bereits als Hauptmann 1802 im Stecklikrieg, Sury als Unterleutnant
— er trat schon 1799 als Gegenrevolutionir auf. Lichtenhahn war bis
1802 im «napoleonischen» Dienst in Westindien; Loffing hatte als
Gardearzt und Glutz als Offizier im Regiment Castella im koniglich-
franzosischen Dienst gestanden. Die subalternen Posten waren mit
Berufsleuten mit Zivilerfahrung besetzt. Damit hatte Gibelin das

zum erfolgreichen Fiihren des Bataillons notwendige Instrument zur
Hand.

Die Truppenkader

Die Offiziere der beiden Auszugskompanien stammten alle aus alten
Familien hauptsichlich aus der Stadt Solothurn und gehorten mehr-
heitlich den angesehenen Ratsgeschlechtern (Arregger, Brunner,
Sury, Tuggener) an. Sie sind in allen Graden vertreten. Nur ein Drit-
tel der Offiziere kommt aus alten Landfamilien (Guldimann, Lii-
chem, Meyer). Dank dem im franzésischen Dienst aufgestiegenen
Hauptmann Liichem sind die Landvertreter nicht nur in Subaltern-
stellen anzutreffen.

39 Jakob Amiet, Chevalier Victor von Gibelin. Bern 1865. — Altermatt, a.a.0.,
S.227-228.
40 Staatsarchiv Ziirich, Akten Bockenkrieg M 1.7. — Vgl. Etats im Anhang,
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Von der militarischen Ausbildung ist festzustellen, dass es sich mit
wenigen Ausnahmen (Unterleutnant Byss, Oberleutnant Tuggener)
um erfahrene Minner handelt. Sie kannten das Kriegshandwerk aus
dem franzosischen Dienst, dem kantonalen Milizeinsatz im Ancien
Régime oder als Freiwillige im Stecklikrieg 1802 (Brunner, Liichem,
Thomann, Arregger, Guldimann, Sury, Meyer). Gerade die Teilnah-
me am Stecklikrieg zeigt die politische Haltung des Kaders, anti-hel-
vetisch, anti-revolutionir, der alten Ordnung anhéngend und in die-
sem Sinn der neuen Mediationsregierung im Einsatz zur Erhaltung
der bestehenden verfassungsméssigen Ordnung ergeben.*!

Zu den Unteroffizieren konnen mangels Angaben — es fehlen teil-
weise die Herkunftsorte und géinzlich die Angaben zum fritheren
Militareinsatz — noch keine Aussagen gemacht werden. Wie schon
im Ancien Régime und in anderen Kantonen zu Beginn des 19.Jahr-
hunderts festgestellt wurde, diirften sie ihre Stellung nicht nur ihren
militdrischen Fahigkeiten, sondern auch ihrer wirtschaftlich-politi-
schen Stellung auf dem Lande verdankt haben. Thre Ernennung er-
folgte durch den Kompanickommandanten, der durch eine ge-
schickte Auswahl das Ubergewicht des hauptsichlich aus der Stadt
stammenden Offizierskaders, die militirischen Bediirfnisse seiner
Einheit und die regionalen Figenheiten der Mannschaft ausgleichen
und beriicksichtigen musste. Die kluge Besetzung der unteren Ka-
derstellen sicherte dann auch weitgehend eine problemlosere Fiih-
rung der Kompanie, wie dies dann auch tatsiachlich der Fall war.

Die Mannschaft#+?

Zur Mannschaft fehlt vorlaufig nicht nur die Angabe der Herkunft
bei der Kompanie Liichem, sondern auch jegliches Verzeichnis der
in Solothurn als provisorische Stadtwache und zur Ausbildung zu-
sammengezogenen Soldaten. Immerhin ist von den bekannten Fami-
liennamen her festzustellen, dass rund 80% schon als Teilnehmer im
Stecklikrieg oder in der darauf folgenden Entwaffnungsaktion der
helvetischen Obrigkeit genannt sind, ohne dass zur Zeit durchge-
hend die Identitit des Mannes gesichert ist. Die Mannschaft stamm-
te durchgehend aus Ortschaften, die schon 1802 grossere anti-helve-
tische Mannschaftsbestinde stellten.#* Damit kann bei der Truppe

41 Johann Mésch, Der Kanton Solothurn zur Zeit der Helvetik. In: Jahrbuch fiir so-
lothurnische Geschichte 12 (1939), bes. S.452, 463.

42 Vgl. Etats im Anhang.

43 Namenslisten finden sich z.B. in den Oberamtsschriften Balsthal AC 7.12,
S.434-435, 478-523; Dorneck AC 10.90, S.240-284; Gosgen AC 8.51, S.391-398.
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eine regierungstreue oder mindestens doch regierungsfreundliche
Mehrheit gesichert gelten. Die durch die Auslosung moglicherweise
vorhandenen unzufriedenen oder helvetisch-revolutionir gesinnten
einzelnen Elemente traten nicht aktiv-negativ in Erscheinung. Sie
nahmen vielmehr im Kontakt mit der aufrithrerischen Ziircher Be-
volkerung die von der verfassungsmissigen Obrigkeit angeordneten
Militairmassnahmen als notwendig und gerechtfertigt an.

ZUM EINSATZ DER TRUPPE

Einsatz und Haltung

Solothurn wurde durch Bataillonskommandant Gibelin, die Kom-
panieckommandanten Brunner und Liichem, Oberst Ziegler als Be-
fehlshaber der eidgendéssischen Truppen in Ziirich, die Ziircher Re-
gierung, beziehungsweise die Standeskommission als Krisenstab,
und den eidgendssischen Landammann regelmissig iiber die Lage
im Kanton Ziirich und tiber den Einsatz der Truppen orientiert.

Am 31.Mirz 1804 riickten Gibelin und die Kompanie Brunner in
Zirich ein. Zirich verdankte gleichentags den Zuzug:«...mit dem
innigen Wunsche, dass unser gegenseitiger Diensteifer, der uns stets
gegen Euch beleben wird, sich niemals in gefahrvollen Lagen Eures
Kantons erproben miissen.» Nach dem Wachtdienst, unterbrochen
mit Exerzieren und dem Rekognoszieren mit Oberst Ziegler, zog das
Bataillon Gibelin (je 1 Solothurner, Freiburger, Basler Kompanie
mit Ziircher Scharfschiitzen, einer Haubitze und einer 4-Pfiinder-
Kanone mit dem Munitionswagen und fiinf Dragonern als Melde-
reitern) am 3. April iiber Kirchberg und Riischlikon am 4. auf der al-
ten Seestrasse nach Horgen und Oberrieden ins Zentrum des Auf-
ruhrs. Ziegler unternahm némlich wie am 28. Mirz wieder mit drei
Kolonnen zur Unterwerfung des linken Ziirichseeufers einen macht-
vollen Auszug. Solothurn, von Gibelin iiber die Aktion, die «decisive
Operationy, orientiert, rief am 3. April zur treuen Pflichterfiillung
«in den Fussstapfen der Ahneny auf und dréngte auf neue Berich-
tes

Die Kompanie Liichem erreichte Ziirich am 5. April, wofiir Ziirich
sofort dankte, stiess am 7. zum Bataillon Gibelin in Horgen und be-

“4 RM 1804, S.461, 477, 483, 484, 485, 513, 514, 523, 553, 554, 591-592, 602, 616,
635,652, 710-711, 820-821. Vgl. Anm.45ff. — Konzepte AB 1.148, passim.

45 Zirichschreiben AF 1.48, Nr. 130, 136, 138, 140-143, 170-172. — Konzepte AB
1.148, S.172-173.
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setzte am 8. Richterswil nach einem Nachtmarsch bei schlechter
Witterung, doch «in schonster Ordnung und bestem Willen». Am 8.
stand Brunner im Raume Widenswil. Die eidgendssischen Truppen
nahmen die Befriedung der Unruhegebiete vor, entwaffneten die Be-
volkerung, suchten nach Aufrithrern und trieben die Kriegskontri-
butionen ein. Dies erfolgte ohne Kampf in friedlicher Art, war doch
der Aufruhr Ende Miarz/ Anfang April angesichts des starken Trup-
penaufmarsches und der Planlosigkeit der Aufstindischen in sich
zusammengebrochen.4

Nach der Umdisposition der eidgenossischen Truppen vom
9. April unterstanden Gibelin im neu 4.eidgendssischen Bataillon
neben den beiden Solothurner Kompanien noch zwei Basler und
eine Appenzeller Einheit. Brunner tat am 15. April im Raum Horgen
und am 17. in Schonenberg Dienst. Nach Gibelins Rapporten vom
6. und 16. April wurden von den Solothurnern in Horgen 25 der von
Ziegler gesuchten 26 verdichtigen Rebellen gefangen und 14 Ge-
wehre beschlagnahmt, in Richterswil nach dem Durchmarsch ande-
rer eidgenodssischer Truppen noch acht Sdbel und vier Patronenta-
schen gefunden, in Horgen Fr.30000.—, in Richterswil Fr.15000.—,
in Schonenberg Fr.6400.— und in Widenswil Fr.50000.— als Kontri-
bution eingetrieben.4’

Die Bevolkerung im Unruhegebiet zeigte sich den Solothurnern
gegeniiber «dngstlich, dienstfertig und gefilligy. Die eigenen Trup-
pen bewiesen Missigung und gute Manneszucht dank der verstand-
nisvoll straffen Fiithrung der Offiziere. Gibelin beurteilte Oberst
Ziegler der «vielen Kenntnisse in der Taktik und unermiidlichen
Thitigkeity wegen als Oberkommandierenden als dusserst fahig,
«was sich spéter sicher in der Arbeit am eidgendssischen Militédrre-
glement auswirken miisste». Solothurn lobte «Muth und Entschlos-
senheity der Truppe und driickte den Offizieren unter Hervorhe-
bung von Hauptmann Brunner seine «Zufriedenheit» aus.

Am 21. April setzten die Solothurner von Horgen iiber den See zur
Besetzung des rechten Seeufers mit anderen eidgendssischen Trup-
pen. Nach der Landung in Kiisnacht meldete sich Gibelin am
24. April aus Greifensee, musste doch bis zum 25. die Herrschaft
Greifensee «mit unermiidlichem Eifer und rastloser Thitigkeit» be-
friedet werden.

Am 25. erfolgte die Verlegung nach Winterthur zur Entwaffnung
der Grafschaft Kiburg. Brunner war in Dinhart eingesetzt.48

4 Zirichschreiben AF 1.148, Nr. 148—149, 176.

41 Zurichschreiben AF 1.148, Nr.180, 182-184, 192-200, 213. — Konzepte AB
1.148, S.179-180, 182, 187-192, 200-202.

48 Ziirichschreiben AF 1.48, Nr.229-230, 233, 235-238.
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Die Stimmung bei den Solothurnern war «offensichtlich sehr
guty. Die anfinglichen Sympathien mit den Aufstindischen, «zu
den selbst herrschenden und keine Abgaben zahlenden Bauerny wa-
ren jetzt iiberwunden: eine Reaktion auf den Dienstbetrieb? Die
Mannschaft war sogar straff zu iiberwachen, zeigte sich doch Ten-
denzen zu Misshandlungen. Die «falschen Seebauern» fanden bei ih-
ren Rechtfertigungsversuchen bei der Truppe kein Gehor mehr. Die
Korruptionsgefahr besonders der Innerschweizertruppen, die trotz
der bekannten eigenen Freiheitsliebe die Unbotmaissigkeit der Ziir-
cher aus ihnen austreiben wollten und sich Exzesse gegeniiber Bau-
ern erlaubten, fand bei den Solothurnern keine Nachahmung.

Wihrend die Kompanie Brunner am 29. April nach Solothurn ent-
lassen werden konnte, blieb die Kompanie Liichem weiter im Raum
Winterthur im Einsatz. Als die Lage wirklich endgiiltig beruhigt er-
schien und auch nach den Kriegsgerichtsurteilen zum Tode kein er-
neutes Aufflackern der Unruhen zu erwarten war, begann Liichem
am 16.Mai von Ziirich aus den Heimmarsch.#

Uniform und Fahne

Von den Solothurner Truppen waren einzig die Stadtgarnisonssol-
daten einheitlich uniformiert.®® Fiir die Miliz hatte die Regierung
noch keinen Uniformordonnanz erlassen. Wie in den anderen Kan-
tonen diirften deshalb auch die Solothurner Soldaten in einer alten
Uniform des Ancien Régime oder aus dem Fremdendienst oder zivil
in der Landestracht oder Berufskleidung ausgezogen sein. Als ge-
meinsames Zeichen diente sicher auch hier die rot-weisse Kantons-
kokarde und die weisse Armbinde der eidgendssischen Truppen.

Solothurn hatte nach der eidgendssischen Weisung vom 27. Mirz
fur das Bataillon Gibelin die Fahne zu stellen. Es diirfte sich dabe1
um eine Militarfahne des Ancien Régime mit dem durchgehenden
weissen Kreuz und den rot-weiss geflammten Feldern gehandelt ha-
ben.3!

49 Zirichschreiben AF 1.48, Nr.241, 247, 265, 277, 279-283.

50 Vgl. Anm. 10. — Trachtendarstellungen finden sich z.B. von den Malern Rein-
hardt, Lory und Koénig. Dazu Peter Strohmeier, Der Kanton Solothurn 1836. 0.0.,
S.74: «Die Nationaltracht der Solothurner war bis zur schweizerischen Staatsumwil-
zung bei den Minnern ein Kittel und kurze Hosen aus weissem Zwillich; das Leiblein
war rot. Die Schwarzbuben unterschieden sich durch ihre schwarz oder braun gefirb-
ten Kittel.» Daneben war der Einfluss der franzésischen Mode z. B. mit dem Haar-
zopf sehr verbreitet. Dazu z. B. Julie Heierli, Die Volkstrachten der Mittel- und West-
schweiz. Erlenbach-Ziirich 1932.

51 BABE, Mediation 52, S.49-50. — Erinnerungen an Wilhelm Meyer. Hrg. von Jo-
hann Jakob Meyer. In: Ziircher Taschenbuch 1879, bes. S. 107.
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Entlassung und Dankbezeugungen

Oberst Ziegler hatte schon anlasslich der Verabschiedung der beiden
Solothurner Kompanien seinen Dank fiir den Einsatz und den «Bie-
dersinny in Zirich ausgesprochen.’2 Die Kompanien kehrten tiber

Zirich liess den beteiligten eid-
genossischen Truppen Gedenk-
medaillen verteilen. Diese waren
je nach Rang und Einsatz ver-
schieden. So erhielten Viktor
von Gibelin als Bataillons-
kommandant und Leutnant Jo-
seph von Sury als Mitglied des
Kriegsgerichtes die Morikofer
Bene-Merenti-Medaille  (links
oben, @ 73 mm, um 175 Gr) im
Wert von sechs Neutalern, die
restlichen Offiziere das billigere
Modell zu drei Neutalern (links;
@ 61 mm, um 86 Gr). Unteroffi-
ziere und Soldaten bekamen die
kleine Aberli-Medaille (rechts
oben; @ 32 mm, um 12 Gr) im
Wert von einem Gulden (Photos
Landesmuseum Ziirich).

52 Ziirichschreiben AF 1.48, Nr.251-252. — Die Verspiatung beim Einriicken von
Joseph Misteli von Neuendorf unter aufrithrerischen Reden, der Uhrendiebstahl
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die Etappenorte Lenzburg (3./18.Mai) und Olten (4./19.Mai) nach
Solothurn zuriick. Nach Beschluss des Kleinen Rates vom 4. und
19. Mai hatte Stadtmajor Roll die Heimkehrer, die Kompanie Brun-
ner am 5. Mai und die Kompanie Liichern am 20., feierlich zu emp-
fangen und im Namen der Regierung fiir Einsatz und Haltung zu
danken. Dazu erhielt jeder den doppelten Tagessold. Wer nicht so-
fort ins Zivilleben zuriickkehren wollte, konnte vorliaufig in der
Stadtgarnison weiteren Dienst leisten.’?

Zirich wollte aber dem Militar noch einen bleibenden Dankesbe-
weis abstatten. Je nach Rang und Grad gab es Gedenkmedaillen in
verschiedener Ausfithrung. So erhielten die Stabsangehérigen und
Offiziere 13 grossere Medaillen, die Mannschaften 203 kleine Silber-
medaillen. Die am 24.September 1804 angekiindeten Medaillen
wurden am 9. Oktober von Solothurn verdankt. Uber die Zeremonie
der Verteilung durch den Kriegsrat ist nichts festgehalten.5

Die Kostenabrechnung

Der eidgenossische Landammann forderte Solothurn schon am
10. April, noch mitten in der Aktion, auf, die Kostenabrechnung fiir
den Zuzug nach Ziirich vorzubereiten und abzuliefern. Die den Kan-
tonen entstandenen Unkosten wurden namlich durch die eingetrie-
bene Kriegskontribution gedeckt. Am 13. Juni war die Rechnung mit
Fr.7671.17 an Ausgaben abgeschlossen. Ziirich opponierte heftig,
hatte doch Solothurn nur zwei und nicht die verrechneten drei Kom-
panien zugeschickt. Der Solothurner Verfassungsrat musste am
12.Juli Ziirich beistimmen. Man konnte die Ausgaben fur die vor-
sorglich organisierte dritte Kompanie, die als Stadtwache eingesetzt
war, wirklich nicht Ziirich anlasten. Deshalb strich Solothurn
Fr.3032.40 ab und verlangte am 23. Juli nur noch Fr.4638.77 zuriick.
Zirich uberwies den Betrag schnell, was der Kleine Rat am 30.Juli
zur Kenntnis nahm und am 3. August verdankte.

zweier Soldaten der Kompanie Liichem in Higendorf und die Desertion von Johann
Arni aus Niederbiberist berithrten Zieglers Werturteil als einheitsinterne Einzelfille
nicht. RM 1804, S.712-713, 737, 805-806, 910, 932. — Militarkorrespondenz BG 5.2.

53 RM 1804, S.652, 722-723. — Ziirichschreiben AF 1.48, Nr.241, 247, 251, 252,
265, 277.

54 RM 1804, S.1339, 1410. — Konzepte AB 1.148, S.552-554. — Ziirichschreiben AF
1.48, Nr.372. Dazu Hubert Foerster, Der Dank des Vaterlandes: Die Gedenkmedail-
len zum Bockenkrieg 1804. In : Ziircher Taschenbuch 1989.

55 RM 1804, S.514, 849, 1096. — Konzepte AB 1.148, S.345, 411-413, 428-429, 447.
— Verfassungsratsprotokoll AB 1.147 vom 12.Juli 1804. — Ziirichschreiben AF 1.48,
Nr.319-322. - BABE, Mediation 52, S.199-200. — Das Verzeichnis der Insurrektions-
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DIE LAGE IM KANTON SOLOTHURN

Die zivilgesetzlichen Massnahmen

War schon zu Beginn des neuen Regimes der Mediation 1803 mit
dem Systemwechsel eine gewisse Unruhe festzustellen, so kam an-
lasslich der Rekrutierung fiir das eidgendssische Kontingent diese
wieder stirker zum Ausdruck. Deshalb erliessen Schultheiss und Rat
am 30.Miarz 1804 einen Aufruf an die Bevolkerung, ein wahres
Kunstwerk an Argumentation.s

Der Aufruhr im Kanton Ziirich wird darin als Widerstand gegen
die Mediationsakte, die von allen auswirtigen anerkannte schweize-
rische Staatsverfassung, angeprangert. Den Aufrithrern werden die
gleichen Motive zugesprochen, «deren sie zum Ungliick des Vater-
landes schon vor der Revolution sich bedient haben» und womit sie
fiir die Unruhen und die Not der Helvetik verantwortlich sind. Der
erste Konsul, Napoleon, auf den sich die Rebellen berufen, wird je-
doch notfalls mit seiner Armee die Mediationsverfassung schiitzen,
was dann allerdings den Verlust der Freiheit und Unabhingigkeit
des Vaterlandes zur Folge haben wird. Es ist Pflicht der Solothurner
Regierung, die Biirger vor Gesetzwidrigkeiten zu warnen, wie auch
die Biirger die «Verfiithrer» den Behorden anzeigen sollen, um sie der
gerechten Strafe zuzufithren. Es gehort zur Bundespflicht, dem Auf-
ruf des eidgendssischen Landammanns folgend, das kantonale Mili-
tarkontingent als Hilfstruppe nach Ziirich zu schicken. Die jetzt da-
fur gewahlte Organisationsform ist nur provisorisch bis zum Erlass
des endgiiltigen Militargesetzes. Verstandnis fiir die Lage wird be-
sonders von den «Hausvitern», der «besitzenden Klasse», erwartet,
die ja bei neuenUnruhen wiederum Widerwirtigkeiten und finan-
zielle Verluste zu erwarten haben.

kosten BG 10.10 fiir 1804 gibt zusitzlich einige interessante Informationen, so z.B.:
Zeugwart Froelicher verfertigte 12000 Patronen (Fr.900.—) und lieferte 1200 Feuer-
steine (Fr.15.-). — Die dritte Kompanie tat als Stadtwache Dienst vom 29. Mirz bis
zum 1.Mai (Fr.3032.40). — Der Transport der 100 Berner Gewehre durch Adlerwirt
Altermatt kostete Fr.45.50. — Fur Kost und Logis von H. H. P.Brunner, der auf An-
frage von Solothurn vom Abt von St. Urban zur geistigen Betreuung der Solothurner
Truppen in Ziirich vorgesehen war (RM 1804, S.667—-668) — er wurde dann aber doch
nicht benétigt —, seines Dieners und des Pferdes im Zunfthaus der Zimmerleute wur-
den Fr.9.50 ausgegeben. — Buchdrucker Vogelsang druckte von den verschiedenen
Proklamationen und Lageberichten zur Information der Bevolkerung je 500 Exem-
plare.

56 RM 1804, S.453-458. — Gedruckte Mandate vom 30. Mirz 1804; im Anhang pu-
bliziert.
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Im begleitenden Rundschreiben an die Oberamtménner wurden
diese angehalten, die wahre Lage von Ziirich bekannt zu machen, ge-
gen Geriichte einzuschreiten und zur Erhaltung von Ruhe und Ord-
nung die Polizeimassnahmen zu verdoppeln. Als Richtlinie wurde
die Weisung vom 30.Juni 1803 wieder in Kraft gesetzt. Der Verfas-
sungsrat beurteilte diese Massnahmen als gesetzeskonform.s?

Die Vorfille

Die Weisung vom 30.Juni 1803 wurde bezeichnenderweise erst mit
dem Abklingen der Unruhen in Ziirich befolgt. Die Solothurner Ob-
rigkeit war sich bewusst, durch ein zu schnelles und hartes Durch-
greifen und ohne Machtmittel die Opposition zu weiteren Schritten
bis zum titlichen Aufruhr reizen zu kénnen. Der Kleine Rat war
misstrauisch und wachsam, auch wenn Ziirich am 19. April versi-
cherte, die Solothurner Unruhen anlésslich der Aushebung seien in
keinem Zusammenhang mit den Ziircher Vorfillen.58

Zu erwihnen sind doch einige kennzeichnende Vorfille:

— Kaspar Zeltner, alt-Regierungsstatthalter, wurde wegen Reden
wider die Obrigkeit auf Befehl des Kleinen Rates am 6. April 1804
verhaftet und eingesperrt. Die erfolglosen Hausdurchsuchungen in
Zeltners Stadthaus und in seinem Landhaus im Schachen brachten
aber weder belastende Papiere, noch Belege zum vermuteten Kon-
takt mit den Ziircher Rebellen zum Vorschein. Auch die Verhore er-
gaben keinen offenbaren Schuldbeweis. So wurde Zeltner am
27. April bei vorlaufigem Korrespondenzverbot entlassen. Die Ober-
amtméinner hatten aber trotzdem «ein wachsames Auge» auf ihn zu
haben. Die Affare wurde zur Verhinderung von nachteiliger Publizi-
tit als geheim behandelt.*

— Am 10. April wurde Johann Stebler von Zullwil zum Verhor zi-
tiert, am 11. Urs Glutz aus Bolken, ohne dass bel beiden ein Schuld-
beweis ausser aufriithrerischer Rede gefunden werden konnte. Am
24. April entliess man Johann Rieder aus Oensingen nach erfolgloser
Untersuchungshaft von drei Wochen. Am 25. durfte Klaus Listen,
Wirt von Bibern, aus dem Gefangnis nach Hause ziehen. Den Dorf-
behorden wurde die Kontrolle seiner Wirtschaft befohlen. Am

57 RM Konzepte AB 1.148, S.165-168. — Verfassungsratsprotokoll AB 1.147 vom
9.April 1804,

58 Ziirichschreiben AF 1.48, Nr.215, 216.

59 RM 1804, S.481-482, 492-493 609-612, 648.
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27. April wurde Johann Rothenturm verhaftet und am 1. Mai in den
Kanton Bern ausgewiesen. Christoph Felber von Biberist wurde am
29.Mai verhaftet und nach erfolglosen Verhoren am 5.Dezember
aus dem Gefangnis entlassen. Er hatte ein Jahr Hausarrest zu halten.
Allen Fallen lagen aufrithrerische Reden zugrunde, Beweise eines
Komplotts konnten hingegen nicht gefunden werden. ¢

— Die Unruhestifter an der Aushebung in Biberist, Schreyer und
Berney, wurden ebenfalls in der Haft verhort. Am 2.Mai entliess
man Schreyer nach 17 Tagen Gefingnis gegen den Kostenersatz von
Fr.10.20. Berney wurde am 27. Juni begnadigt, um seine arme Fami-
lie nicht in noch tiefere Not zu versetzen. Berney dufte nur aus Be-
rufsgrinden und mit der Erlaubnis des Friedensrichters seinen
Wohnort verlassen. Wollte er an Sonn- oder Feiertagen weggehen,
musste der Dorfpfarrer sein Einverstindnis dazu geben.®!

— Als «Kopenickiade» (vor dem historischen Fall in Berlin) ist der
Vorfall in Wiedlisbach zu vermerken. Amanz Baumgarnter von Oen-
singen und Franz Vogtli von Dornach gaben sich namlich im dorti-
gen Wirtshaus als erster Sekretiar und als Unterleutnant des Batail-
lons Gibelin auf Quartiermacherarbeit aus. Sie liessen sich frohlich
verpflegen, bis der Schwindel entdeckt wurde. Der Kleine Rat be-
strafte sie darauf am 24. April mit drei Tagen Haft bei Wasser und
Brot, Kostenersatz und mit einer Riige «wegen jugendlichem Leicht-
sinn und Unfugy.s?

Wenn auch die einzelnen Fille getrennt gesehen im nachhinein als
Bagatellen oder unbedeutende Trotzreaktionen gegen die Obrigkeit
gesehen werden konnen, waren sie zur Zeit und gesamthaft doch ein
Zeichen einer nicht unbedingt leicht zu nehmenden oppositionellen
Stimmung. Diese konnte schnell weite Kreise erfassen und bedrohli-
che Ausmasse annehmen. Im Mai scheint sich die Lage so verbessert
zu haben, dass Polizeidirektor Franz G.Tschan seine Spitzel zuriick-
ziehen konnte. Auf seine Weisung hatten die Oberamtmaianner einen
Mann zum Taglohn von acht Batzen anzustellen, um aufriihrerische
Reden aufzuspiiren und anzuzeigen. Dies allerdings erfolglos, wie
Oberamtmann L. Gugger von Gosgen am 1. Juni meldete.5?

60 RM 1804, S.498, 511, 545, 549, 579, 588, 637-638, 648, 777, 1686.
61 RM 1804, S.637, 748, 979-981. :

62 RM 1804, S.572.

6 RM 1804, S5.793-794. — Oberamtsschreiben Gosgen AC 9,41.
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DIE LEHREN AUS DEM BOCKENKRIEG

Der Bockenkrieg wirkte sich auf eidgendssischem und kantonalem
Gebiet hauptsichlich im Hinblick auf das Militar und die zivile Ge-
setzgebung aus. Solothurn macht dabei keine Ausnahme.

Das eidgenossische Militirreglement

Der Bockenkrieg hatte allen Kantonen die Notwendigkeit einer eid-
genossischen Organisation der Kontingentstruppen zum Bundes-
heer deutlich aufgezeigt. Deshalb stellte sich von der Sache her auch
kein Stand gegen das vorgeschlagene Projekt des eidgendssischen
Militarreglements. Solothurns Grosser Rat hatte sich vorgéingig zur
eidgendssischen Tagsatzung in Bern in den Lesungen vom 16. und
23.Mai und am 1.Juni 1804 auch in Verbindung mit der kantonalen
Militarorganisation damit auseinandergesetzt. Das Kontingent (452
Mann) sollte mit 400 Infanteristen (= 4 Kp = 1 Bat), 18 Artilleri-
sten (mit zwei Kanonen), 18 Dragonern und 16 Stabsangehorigen
gebildet werden.®

Die Tagsatzung bestimmte am 22.Juni mit dem Finverstindnis
der Solothurner Abgeordneten die Einteilung der Bundesarmee. So-
lothurn kam mit Bern (2292 Mann) in die sechste Legion. Es hatte
dazu 376 Infanteristen (= 4 Kp = 1 Bat), 40 Kanoniere (= %2 Kp),
20 Dragoner und 16 Stabszugehorige zu stellen. Der Grosse Rat ra-
tifzierte am 28. August diese eidgenossischen Grundlagen. An dem
am 2.Juli mit dem September bestimmten Organisationstermin der
kantonalen Miliz nach der Militdrverordnung vom 16.Mai wurde
festgehalten. Der Kriegsrat hatte nur die kantonale Ordnung den
eidgenossischen Forderungen anzupassen.$s

Die kantonale Militirverordnung®

Am 16.Mai 1804 erliessen Schultheiss, der Kleine und Grosse Rat
von Solothurn eine Verordnung zur Organisation der kantonalen
Miliz. Dienstpflichtig waren alle waffenfihigen Einwohner zwischen

¢4 GRM 1804, S.175-179, 183-184, 201-207.

6 GRM 1804, S.216. — RM 1804, S.1009, 12441245, 1486-1493. — Konzepte AB
1.148, S5.475-476. Altermatt, a.a.0., 8.216-217.

5 Proklamationen Bd.2 (1804), S.70-75. — Altermatt, a.a.0., S.221-223.
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16 und 50 Jahren. Vom Dienst befreit waren jedoch die Beamten
und Regierungsangestellten, die anerkannten Lehrer, die Studenten
ausserhalb des Kantons, die Kirchmeier und Sigristen, die Ménner
der Hebammen, die Hirten, Soldaten im fremden Dienst und die seit
drei Monaten landesabwesenden Arbeiter usw. Arzte und Chirurgen
konnten nur zur Berufsausiibung eingezogen werden. Eine Gesund-
heitskommission stellte die korperlich Dienstuntauglichen fest.
Nach dem Alter bildeten die Dienstpflichtigen das Ergénzungskorps
(16-20jahrige), das Auszugskorps (vom 20. Alterjahr an bis zum Er-
reichen der Solletats) und das Reservekorps (alle nicht in den beiden
ersten Korps nicht Erfassten bis zum 50. Jahr).

Der Kanton wurde in sieben Militarquartiere (Stadt Solothurn,
Bucheggberg, Kriegstetten, Lebern, Balsthal, Olten und Dorneck)
eingeteilt. Die ersten vier Quartiere unterstanden einem Quartier-
kommandanten, die restlichen drei je einem. Die zu liefernde Mann-
schaft des Quartiers Solothurn wurde nicht beziffert, Bucheggberg,
Lebern und Kriegstetten hatte je 200 Mann zu stellen, die restlichen
Quartiere je 400 Mann. Aus diesen wurden 1850 Mann zur Infante-
rie, 140 zur Artillerie und 50 zur Kavallerie bestimmt. Die Kompa-
nie zihlte 100 Mann (bzw. Artillerie 50, Kavallerie 50). Die erste
Kompanie im Quartier wurde aus den 20jdhrigen und bei Bedarf il-
teren gebildet. Alle zwei Jahre traten die 20jdhrigen aus dem Ergin-
zungskorps in den Auszug und die dltesten Ausziiger in die Reserve.
Das eidgenossische Kontingent wurde aus dem Viertel der Auszugs-
korpskompanien der Quartiere gebildet.

Bei der Artillerie hatte hingegen jeder bis zum 35. Altersjahr zu
dienen. Die erste Kompanie wurde aus den vier inneren Amteien
ausgezogen, die zweite aus den drei dusseren.t’

Diese Militirverordnung versuchte die allgemeine Wehrpflicht
einzufithren. Es gab wohl des Berufs wegen einige Ausnahmen, doch
hatte sonst jeder seinen Dienst zu leisten; die Stellvertretung war
nicht vorgesehen.s® Mit der verlingerten Dienstzeit der Artilleristen
war die Ausbildung und Qualitit der Waffe gewihrleistet. Negativ
war hingegen, dass bei noch unausgebildetem Kader und bei leeren
Kassen sofort alle Dienstpflichtigen eingezogen werden sollten.

67 Nach Weisung des Kleinen Rates vom 23. April 1804 wurden die Artilleristen in
drei Gruppen je 14 Tage lang in Solothurn auch im scharfen Schuss ausgebildet.
Hauptmann J. B. Altermatt hatte vom 9. April an vorgangig die erste Kompanie gebil-
det. Er wurde am 25.Mai Waffenchef der Artillerie zu Fuss. Die Hauptleute Joseph
Sury und Viktor Glutz-Blotzheim kommandierten die beiden Artillerieeinheiten. Da-
mit hatte diese Waffe einen Organisations- und Instruktionsvorsprung gegeniiber der
Infanterie. RM 1804, S.490, 540-542, 561, 713, 716, 754, 769-770.

68 Vgl. S.29 Militirkasse und Anm.74.
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Dazu musste mit organisatorischer Mehrarbeit gerechnet werden,
um alle zwei Jahre die 20jahrigen einzuordnen und die alteren Aus-
ziiger auszugliedern. Wohl in Uberschitzung der eigenen Krifte
lehnte Solothurn die Losung der Kerntruppen ab. Dieser reduzierte
Truppenbestand hitte auf finf bis acht Jahre ohne Wechsel den
Auszug gebildet und wire dann geschlossen und gut ausgebildet in
die Reserve getreten. Damit machte zum Beispiel Freiburg gute —
und nicht so teuere — Erfahrungen. Die Schwierigkeiten und prakti-
sche Undurchfiihrbarkeit der Solothurner Militirverordnung lag
schon in den beschlossenen Grundlagen verankert.

Zur Anpassung der kantonalen Milizordnung an die eidgendssi-
schen Forderungen erliess die Solothurner Regierung am 29. Okto-
ber 1804 einen Anderungsbeschluss.®* Dabei wurden besonders die
aus den Quartieren zu stellenden Mannschaftsbestinde der wirkli-
chen Bevolkerungszahl besser angepasst. Aus dem Quartier Solo-
thurn sollten neu trotzdem nur 100 Mann kommen. Man erwartete,
dass die Grosszahl der Diensttauglichen als Kader in der Miliz dien-
ten oder in die Freiwilligeneinheiten eintrat. Bucheggberg, Krieg-
stetten und Lebern stellten neu je 300 Mann, die anderen Quartiere
je 600. Dies ergab jedoch statt der vorherigen 2040 Auszubildenden
jetzt gar 3010! Dies musste Organisation und Finanzierung noch
stiarker belasten.

Weitere Militiirverordnungen

Da die Milizverordnung recht kurz gehalten war, musste eine Anzahl
von Sachfragen im einzelnen geregelt werden. Die genauen Auswir-
kungen dieser Vorschriften sind im Zusammenhang mit der Mobili-
sation zur Grenzbesetzung 1805 und der Milizreorganisation von
1807 aufzuzeigen. Die getroffenen Regelungen miissen jedoch hier
trotzdem kurz erwihnt werden.

Zur Durchfithrung der kantonalen Militdrverordnung setzte der
Kleine Rat am 19.Mai 1804 Quartierkommandanten ein. Die ersten
vier Quartiere kommandierte Appellationsrichter Karl Karrer, Bals-
thal Appellationsrichter Viktor von Gibelin, Olten Appellationsrich-
ter Anton Glutz und Dorneck Kantonsrichter Joseph Brunner. Die
vorauszusehende Arbeitsiiberlastung Karrers wurde am 2. Novem-
ber korrigiert. Kantonsrichter Friedrich von Roll iibernahm Solo-
thurn und Lebern, wihrend Karrer weiterhin Bucheggberg und
Kriegstetten betreuen wollte.™

¢ Proklamationen Bd.2 (1804), 5.271-276.
70 RM 1804, S.725-726. — Proklamationen Bd.2 (1804), S.79-80, 278-279.

153



Die Erhohung der Anzahl der auszubildenden Soldaten stellte das
Organisations-, Instruktions- und Finanzproblem in noch stiarkerem
Masse. Im September 1804 wurden zwar die eidgendssischen Ausbil-
dungsgrundlagen, die Militirordonnanz von 1791 mit der Soldaten-
und Bataillonsschule angeschafft, doch schon am 10.Dezember
stellte der Kleine Rat die Uberforderung der Triillmeister auf dem
Lande fest. Deshalb wurde eine Instruktionsschule in Solothurn or-
ganisiert. Die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten sollten zu je 50
Mann hier zusammengezogen und einheitlich ausgebildet werden.
Die ersten Kurse hatten besonders die Kader zu besuchen. Mit der
zwangsweise erfolgten Staffelung — es war z.Z. in Solothurn rdum-
lich und finanziell nicht moglich, mehr Leute auf einmal auszubilden
— war am 12.Mai 1805 aber erst das eidgenossische Kontingent an-
ndhernd formiert und inspektionsreif.”! Dies war aber nur rund Y
aller vorgesehenen Dienstpflichtigen.

Uber die Uniform, das Kennzeichen und Ehrenkleid des Soldaten,
konnten sich Kriegsrat und Kleiner Rat lange nicht einigen. Wih-
rend die Gradabzeichen am 8.November 1804 verbindlich erklirt
wurden, erliess Solothurn nach Uberarbeitungen erst am 8. Februar
1805 die Uniformordonnanz.”

Zur besseren Verwaltung des Zeughauses schuf der Kleine Rat am
24.Dezember 1804 cine eigene Zeughauskammer.” Thr gehorten
Stadtmajor Ludwig von Roll, Oberstzeugherr Franz P. Glutz, Anton
Glutz als Chef der Infanterie, Ubald von Roll als Chef der beritte-
nen Artillerie, Felix Sury als Chef der Kavallerie und Johann B. Al-
termatt als Chef der Artillerie zu Fuss an. Mit dieser Zusammenset-
zung sollten die materiellen Bediirfnisse der einzelnen Waffen
schneller gedeckt werden konnen.

Die am 31. Dezember 1804 geschaffene Militdrkasse sollte zur Fi-
nanzierung der Militirausgaben beitragen.” Jeder eingebiirgerte
oder nur niedergelassene Auslinder und Schweizerbiirger hatte dazu
einen einmaligen oder periodischen Beitrag zu entrichten. Haupt-
quelle wurde aber die Militarpflichtersatzsteuer. Jeder von der Ein-
berufung betroffene Dienstpflichtige konnte sich namlich jetzt mit
dem Stellen eines Stellvertreters und mit der Bezahlung einer Ge-
bithr vom Militireinsatz befreien lassen.

Daneben wurde das kantonale Pulvermonopol am 26. November

' RM 1804, S.1727-1728. — Proklamationen Bd.2 (1804), S.299.

2RM 1804, S.1405-1406, 1772. — Proklamationen Bd.3 (1805), S.34-35. — Alter-
matt, a.a. 0, 242-244,

72 RM 1804, S.1814-1816. — Proklamationen Bd.2 (1804), S.306-307.

7 GRM 1804, S.286-289. — RM 1805, S.688, 970. — Proklamationen Bd.2 (1804),
S.313-315; Bd. 3 (1805), S.78. — Altermatt, a.a.0., 5.241-242,
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1804 neu geregelt.” Es erliess Vorschriften zum Salpetergraben und
zur Pulverherstellung. Die Ertrige aus dem Monopol flossen in die
Staatskasse.

Die Freiwilligeneinheiten’s

Wihrend die Organisation der Miliz nur langsam und stockend an-
lief und vorerst ohne greifbare Resultate blieb, blieb der Bedarf an
militdrischen Machtmitteln weiterhin bestehen. Es verwundert des-
halb nicht, dass verantwortungsbewusste und am Militirwesen in-
teressierte Biirger auf der Grundlage der Freiwilligkeit die Liicke
selbst unter eigenen finanziellen Opfern schliessen wollten.

Wihrend die Bildung des Freikorps zu Fuss noch nicht begonnen
hatte, erlaubte der Kleine Rat am 25. Mai 1804 Felix H. Sury die Or-
ganisation eines Jdgerkorps zu Pferd mit 50 Mann. Damit sollten
nicht nur die Bediirfnisse des Kontingents (20 Mann), sondern auch
die der Militirverordnung zur Milizdragonerkompanie abgedeckt
werden. Die Freiwilligen stellten nicht nur auf eigene Kosten das
Pferd, sondern auch die Uniform. Diese bestand aus dem dunkel-
braunen Rock mit Kragen, Aufschliagen und Hosen in Hellblau und
aus dem Tschako. Mit dem Rekrutierungsbeginn vom 1. Juli war die-
ses berittene Korps Ende 1804 organisiert und einsatzbereit.

Die Artilleriefreundlichkeit und -aufgeschlossenheit Solothurns
brachte mit der Erlaubnis der Regierung vom 8. August 1804 die Bil-
dung eines Freikorps der Artillerie zu Pferd mit 45 Mann unter Ubald
von Roll. Wie die Jager zu Pferd lieferten die berittenen Artilleristen
Reittier und Uniform (dunkelblauer Dolman und Hosen, rote We-
ste, brauner Kolback). Mit der berittenen Artillerie verfiigte Solo-
thurn ausserhalb seiner Miliz und des eidgendssischen Kontingents
tiber die neueste Errungenschaft der modernen Kriegsfithrung, ne-
ben Bern der einzige Kanton in der Eidgenossenschaft.

Am 21. August 1804 folgte die Organisation des im Méirz gebillig-
ten Freikorps zu Fuss, das sich auf die selbstindig erwerbenden
Stadtbiirger der vermogenden Besitzerklasse Solothurns beschrink-
‘te. Mitglieder des Freikorps waren vom Milizdienst befreit. Zum
Rock mit amarantroten Epauletten und Hosen in Hellblau wurden
eine weisse Weste und der Dreispitz getragen. Mit diesem Freikorps
besass die Regierung neben der Stadtgarnison iiber ein billiges und
sofort einsatzbereites sicheres militdrisches Machtmittel.

73 RM 1804, S.1625-1633. — Franz Zetter wurde zum kantonalen Pulververwalter
gewihlt.

76 Foerster, Solothurns Sondereinheiten, zum Jigerkorps zu Pferd S.301-305, zur
Artillerie zu Pferd S.306-309, zum Freikorps zu Fuss S.297-299.
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Das Zins- und Zehntengesetz

Wenn auch die zivile Gesetzgebung im Kanton Solothurn beziiglich
der Riickkehr zu den Ideen und Verhéltnissen des Ancien Régimes
und beziiglich des Eindringens des revolutionir-helvetischen Ge-
dankengutes noch zu bearbeiten bleibt, muss doch der juristisch-ge-
setzgeberische Problemkreis, der in Ziirich zum Aufruhr fihrte, kurz
fir Solothurn erwidhnt werden. So wurden zum Beispiel praktisch
zeitlich parallel am 16. Februar 1804 das Schulgesetz, am 7. Mirz die
Miihlenzinsordnung, am 5.Juli die Abgabeordnung auf Einschlige,
Feuerrechte und Wasserfille und am 27.Juli die Wirte- und Wirt-
schaftsordnung erlassen. Die praktischen Auswirkungen dieser Ver-
ordnungen in der Bevolkerung bleiben zu untersuchen.”

Besondere Aufmerksamkeit erheischt bei den zu erfolgenden Ab-
klarungen das Gesetz zum Loskauf der Zehnten und Bodenzinsen
vom 2.Juli. Gegen dies dhnliche Gesetz war im Kanton Ziirich heftig
opponiert worden, es fithrte dann ja zur Auslosung des Bockenkrie-
ges. Solothurn setzte ebenfalls den 25fachen durchschnittlichen
Zehntenertrag zum Loskauf des grossen und kleinen Zehnten fest.
Aus der Machtposition des erfolgreichen Meisterns des Aufruhrs in
Zirich heraus und der allfilligen eidgendssischen Truppenhilfe zur
Erhaltung von Ruhe und Ordnung sicher, stiitzte die Regierung die
finanziellen Interessen der mehr konservativ gesinnten Grundstiick-
besitzer und besonders der regimentsfihigen Familien. Dies erfolgte
jedoch nicht aus reinem Klassendenken, sondern auch im Staatsinter-
esse, finanzierten doch die Zinsen und Zehnten weitgehend die
Staatseinnahmen.

Mit der zu schnellen und einfachen Ablosung dieser gesicherten
Staatseinkiinfte fiirchtete die Obrigkeit um den ordentlichen Staats-
haushalt. Die Auswirkung und Anwendung dieses Gesetzes bleiben
noch aufzuzeigen.”

77 Proklamationen Bd.2 (1804), S.33-36 zu den Schulen, S.51-54 zum Miihlen-
zins, S.167-169 zu den Einschligen usw., S.139-147 zur Wirteordnung. — Sigrist,
a.a.0., S.476ff., gibt einen aufschlussreichen Uberblick iiber die Probleme und auch
deren gesetzmissige Bewiltigung.

78 Zehntenstreitigkeiten wurden haufig vor den Kleinen Rat getragen, vgl. z.B. RM
1804, S.86, 107, 120, 428, 601, 718, 1029, 1603, 1649. — Hermann Biichi, Die Zehnt-
und Grundzinsablosung im Kanton Solothurn. In: Jahrbuch fiir solothurnische Ge-
schichte 2 (1929) S. 187-300, geht mehr auf die gesetzlichen Grundlagen als auf deren
Auswirkung zu Beginn des 19.Jh. ein. Regula Nebiker, Zum Loskauf von Bodenzins
und Zehnten in der Basler Landschaft 1803-1806. Liz. Basel 1984, zeigt hingegen den
maissigenden Einfluss auf die Volksstimmung und den Erfolg des Loskaufes dank der
nur 20fachen Ablosungssumme. Dieser Erfolg diirfte nicht zuletzt dem aus der Helve-
tik bekannten Peter Ochs als Kommissionsprisidenten zuzuschreiben sein.
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Zur Absicherung der Regierungspolitik und zur Verhiitung allfil-
liger Unruhen erliess Solothurn am 2. Juli 1804 den Befehl zur Eides-
leistung. Die Bevolkerung hatte Treue und Gehorsam auf «die laut
Vermittlungs-Urkunde gewéhlte Obrigkeit» zu schworen. Im Gegen-
satz zu Ziirich wurde der Eid aber nicht auf Verfassung und Gesetze
geleistet, was eine machtpolitische Betonung und Verstiarkung der
Obrigkeit aufzeigt und Personalwechsel infolge des «Drucks von der
Strasse» erschwerte und/oder verunmoglichte. Von der Zeremonie
sind keine Finzelheiten bekannt; daraus darf auf das Ausbleiben
von Unruhen geschlossen werden.”

WERTUNG

Die vorliegende Untersuchung zeigt deutlich, dass der Wille zur Or-
ganisation des Solothurner Militirwesens bei der Regierung sicher
vorhanden war. Leider traten zur getroffenen weitestgehenden Lo-
sung der Erfiillung der allgemeinen Wehrpflicht nicht nur finanzielle
Engpisse, sondern auch eine gewisse gesetzgeberische Leichtfertig-
keit. Die Idee der Milizorganisation wurde nicht folgerichtig zu
Ende gedacht, weshalb nicht nur Detailfragen neu geregelt werden
mussten, sondern auch das Grundgesetz. Trotz der Neuformulierun-
gen der Milizorganisation von 1804, 1807 und 1812 waren die Min-
gel wiahrend der Mediation nicht auszumerzen. Erschwerend kam zu
dieser Situation, dass die am Militirwesen beteiligten Politiker
durch andere Fachbereiche iiberlastet waren, um sich ordentlich der
kantonalen Miliz widmen zu kénnen. Daneben verliessen Fachkrif-
te wie Johann B. Altermatt, Ubald von Roll, Felix Sury, Friedrich
von Roll und andere den kantonalen Dienst, um in Frankreich die
militdrische Bestitigung zu finden, die ihnen trotz des Verstindnis-
ses und Einsatzes von Ratsherr Viktor Gibelin im Kanton versagt
blieb. Die «ratsherrliche Gemiitlichkeit und Verstiandnislosigkeity,
die Leo Altermatt fiir die Vernachlissigung des kantonalen Militér-
wesens verantwortlich macht, war sicher vorhanden, doch nicht al-
lein ausschlaggebend fiir die Verhiltnisse.®

Angesichts des Fehlens und dann der Schwichen der Miliz bilde-
ten die Freikorps und die Stadtgarnison die starken Sdulen des Solo-
thurner Militarwesens und die eigentlichen Machtmittel der Regie-

" Proklamationen Bd.2 (1804), S.118.
80 4ltermatt, a.a.0., S.224-252.
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rung. Sie machten die Obrigkeit unabhingiger von der aufzubauen-
den Miliz, der ja als Spiegel des Volksempfindens besonders in den
bewegteren Jahren des politischen Systemwechsels nicht immer und
durchgehend zu trauen war. Sie ersparten daneben dem strapazier-
ten Staatshaushalt etwelche Militdrausgaben, was bei den herrschen-
den Spariibungen sehr begriisst wurde. Wenn die Freikorps auch aus
der mehr begiiterten Klasse rekrutiert wurden und moglicherweise
der Miliz bis zur Einfithrung der Stellvertretung wertvolle Krifte
entzogen haben konnten, so muss doch das Verantwortungsbe-
wusstsein und der staatliche Biirgersinn dieser Kreise zu Beginn der
Aufbau- und Festigungsperiode des Mediationsregimes gewiirdigt
werden.

Dem Bockenkrieg kommt dabei das Verdienst zu, als Katalysator
gewirkt zu haben. Dadurch wurde einerseits die Stellung des eidge-
nossischen Landammanns in der Schweiz und im Ausland gestiirkt,
hatte doch von Wattenwyl bewiesen, dass die Fidgenossenschaft
stark genug war, innere Probleme ohne Einmischung von aussen aus
eigener Kraft zu 16sen. Andererseits gab der Bockenkrieg Anlass,
das eidgendssische und kantonale Militirwesen speditiver, wenn
auch nicht tiberall umsichtig und fiir langere Zeit, zu regeln. Es
bleibt zu bedauern, dass die Missstinde und Hirten der zivilen Ge-
setzgebung, die zum Bockenkrieg fiihrten, nicht iiberall in versohnli-
cherem Geiste und unter Beriicksichtigung der moglichen Fort-
schritte aus der Helvetik behoben wurden. Solothurn zeigte sich
1804 als loyales Glied der Eidgenossenschaft und stand zu seiner
Bundespflicht unter erschwerten Umstanden. Die Lehren aus dem
Bockenkrieg wurden aber nur unvollstandig gezogen.

PROKLAMATION DER SOLOTHURNER REGIERUNG
AN DIE KANTONSBEVOLKERUNG -
ANLASSLICH DER ZURCHER UNRUHEN -
VOM 30.MARZ 1804

«Schultheiss und Rath des Kantons Solothurn an seine getreue, liebe Kantons-Bur-
ger.
Einige unruhige Aufrihrer im Kanton Zfirich, von Widenschwyl, Horgen, Richter-
schwyl und dasiger Enden, seit einigen Jahren unter dem Namen Seebauern bekannt,
haben es gewagt, gegen die durch die Vermittlungs-Urkunde festgesetzte, von allen
Michten anerkannte Schweizerische Staatsverfassung sich zu emp6ren, deren Befol-
gung zu hindern und der rechtmissigen Obrigkeit des Kantons Zfirich den Eid der
Treue zu verweigern. Diese Ruhestbrer suchen durch die nimlichen Réinke und Ver-
sprechungen, deren sie zum Unglick des Vaterlands schon vor der Revolution sich
bedient haben, die gutgesinnten biedern Einwohner anderer Kantone zu bethéren
und neuerdings irre zu fuhren.
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Es ist unsere theure Pflicht, Euch von den Gesetzwidrigen Unternechmen dieser
Ungliicksstifter véterlich zu warnen, und Euch anzuzeigen, welche traurige Folgen sie
dem Vaterlande zuziehen kénnten.

Der erste Consul der franzosischen Republik hat vor den Augen Europens feyer-
lich versprochen, die von Ihm entworfene Mediation und die wirkliche
eidsgendssische Verfassung mit aller Macht zu schiitzen; Er wird sein Werk handha-
ben, und diese Uebelgesinnten, welche nur durch die Herrschsucht und Eigennutz ge-
leitet sind, werden den grossen Vermittler von seiner mit reifer Ueberlegung genom-
menen Entschlissen nicht abwendig machen: wenn daher die schweizerischen Kanto-
ne durch ihre eigene Kraft, die Ruhe und gesetzliche Ordnung nicht herstellen wur-
den, so wurde der erste Consul versprochenermassen dieselbe mit seinen siegreichen
Truppen einfihren: Diess sind die Folgen, welche Ihr von solchen Aufrihrern, wo
nicht gar den Verlust der Freyheit, der Unhabhéngigkeit und des theuren Schweizer-
Namens zu gewarten habet.

Wir ermahnen daher alle treue gutgesinnte Kantons-Burger, welchen die Ehre des
Schweizer-Namens heilig ist, von diesen Verfiihrern, deren Anhinger und Emissérs
sich zu hiiten, deren betrigerischen Vorbringen keinen Glauben beyzumessen, son-
dern dieselben bey seiner Behdrde zu verzeigen, damit sie zu gebithrender Strafe gezo-
gen werden.

Diese Gefahr allein hat des Hr. Landammans der Schweiz Exzellenz bewogen, Uns
anzufordern, die Bundes-Pflichten getreulich zu erfiillen, zwey Compagnien unseren
Eidesgenossen zu Hilfe zu schicken, und das Verfassungsmésige Contingent bereit zu
halten: wir finden daher néthig, einsweilen und bis die vormals tiblichen Auszlige und
Abtheilungen wieder kénnen hergestellt werden, nach der Maasgabe der BevSlkerung
in jeder Oberamtey die Mannschaft einzutheilen und ein Corps von Eintausend Mann
zu organisieren.

Wir wenden Uns besonders an euch, Ihr Hausvéter, schliesset Euch an Vermitt-
lungs Urkunde und an euere rechtméssige Obrigkeit. Und dann kénnen Wir Euch
versichern, dass unsere Freyheit und Unhabhéngigkeit nicht gefihrdet werden.
Gegeben vor Rath den 30ten Mirz, 1804.

Der regierende Schultheiss,
Heinrich Grimm, von Wartenfels.
Der Staatsschreiber

Gerber.»

Staatsarchiv Solothurn, Gedruckte Mandate 30.1I1. 1804.

Die Quellen liegen im Staatsarchiv Solothurn, sofern nichts anderes vermerkt ist. —
Mein Dank fiir das freundliche und hilfsbereite Entgegenkommen geht an dieser Stel-
le an alt Staatsarchivar Dr. H. Gutzwiller, Staatsarchivar O.Noser und das Personal
des Staatsarchivs.
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VERZEICHNIS DER ANGEHORIGEN
DER 1.SOLOTHURNER KONTINGENTSKOMPANIE
(KP BRUNNER) VOM 17. APRIL 1804

Die Namen, Vornamen und Ortschaften sind nach der heutigen Schreibweise wieder-
gegeben. Die alphabetische Reihenfolge der Soldaten entspricht nicht dem originalen
Etat, sondern wurde aus praktischen Griinden eingefiihrt.

Name, Vorname
Brunner Joseph
Thomann Johann
Meyer Johann
Guldimann Joseph
von Arx Joseph
Borer Johann
Bitterli Leonz
Kilcher Gregor
Studer Leopold
Wyss Joseph
Allemann Joseph
Bader Johann
Borer Jakob
Meier Joseph
Meier Urs Joseph
Saner Johann
Studer Joseph
Wehrli Heinrich
Borer Urs

Fels Christian F.
Maurer Franz
Affolter Christian
Affolter Joseph
Allemann Joseph
Allemann Peter
Béichler Urs
Baumgartner Peter Joseph
Berger Johann
Boner Gervas
Boner Protas
Borer Franz
Borer Joseph
Borer Joseph
Brosi Johann
Biihler Urs

Biirly Johann
Burcki Martin
Burcki Urs Viktor
Eggenschwiler Urs Joseph

160

Grad
Hptm
Oblt
1.Ult
2.Ult
Fw
Four
Wm
Wm
Wm
Wm
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Zimmermann
Frater
Tambour
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt

Herkunft
Solothurn
Solothurn
Biisserach
Lostorf
Olten
Biisserach
Wisen
Oberkirch
Oberbuchsiten
Oberdorf
Breitenbach
Holderbank
Grindel
Biisserach
Kestenholz
Biisserach
Gunzgen
Grindel
Biisserach
St. Gallen
Biisserach
Zuchwil
Zuchwil
Beinwil
Trimbach
Starrkirch
Oensingen
Buchsiten
Higendorf
Higendorf
Biisserach
Erschwil
Biisserach
Egerkingen
Nunningen
Bellach
Olten

Lohn
Aedermannsdorf

Garnisons-
angehoriger

G

G
G

Qe

QOQQ

Qe a0 Qe

Q@ @ aaa



Name, Vorname

Fischer Johann

Frei Martin

Frei Peter

Frei Xaver

Frey Kunz

Gasser Niklaus
Grimm Lorenz
Hasenfratz Jakob
Hénggi Franz
Hinggi Friedrich
Hinggi Urs

Herzog Joseph
Hofstetter Joseph
Jaggi Jakob

Jaggi Jakob

Jecker Franz Joseph
Jecker Joseph

Junz Urs

Kaiser Johann
Kaiser Wolfgang
Kamber Joseph
Kasper Hans Jakob
Kirchhoffer Bonaventura
Lambert Jorg
Lambert Joseph
Marti Joseph

Meier Urs

Misteli Jakob
Motschi Urs Joseph
Moll Jakob

Moll Joseph
Munzinger Urs Joseph
Murer Joseph
Nahry? Joseph

Naf Jakob

Niinlist Joseph
Reinhart Urs

Rihm Georg
Rippstein Lorenz
von Rohr Johann Rudolph
von Rohr Joseph Rudolph
Saner Jakob

Saner Jakob

Saner Urs Viktor
Schmid Franz
Schwitzer Joseph
Schwitzer Joseph
Stampfli Jakob
Stampfli Ludwig
Stebler Johann

Grad

Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt

Herkunft
Egerkingen
Lostorf
Biberist
Biberist
Niedererlinsbach
Kammersrohr
Rickenbach
Trimbach
Nunningen
Nunningen
Nunningen
Schonenwerd
Niederbuchsiten
Fulenbach
Wolfwil
Biisserach
Biisserach
Rothacker
Luterbach
Luterbach
Hauenstein
Walterswil
Olten
Biisserach
Biisserach
Breitenbach
Biisserach
Neuendorf
Oberbuchsiten
Neuendorf
Dulliken
Olten
Bisserach
Steingruben
Winznau
Niedererlinsbach
Steingruben
Trimbach
Kienberg
Harkingen
Kestenholz
Klus
Biisserach
Steingruben
Olten
Oensingen
Oensingen
Matzendorf
Matzendorf
Nunningen

Garnisons-
angehoriger

QQ Qa

Q

Qe

Q a0

QaaQ Qae a
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Garnisons-

Name, Vorname Grad Herkunft angehoriger
Stebler Joseph Sdt Nunningen

Stegmiiller Viktor Sdt Barschwil

Sterki Urs Joseph Sdt Biberist G
Strub Johann Sdt Trimbach G
Studer Johann Sdt Oberbuchsiten

Studer Joseph Sdt Oberbuchsiten

Trosch Urs Sdt Seewen G
Wyss Jakob Sdt Kappel '

Wyss Urs Joseph Sdt Harkingen

StASO, Militarkorrespondenz 1803-1805 (BG 5,2).

VERZEICHNIS DER ANGEHORIGEN
DER 2. SOLOTHURNER KONTINGENTSKOMPANIE
(KP LUCHEM) VOM 23.APRIL 1804

Die Namen und Vornamen sind nach der heutigen Schreibweise wiedergegeben. Die
alphabetische Reihenfolge der Soldaten entspricht nicht dem Original, sondern wurde
aus praktischen Griinden durchgefiihrt. Anderungen zum Etat vom Mai 1804 sind in
den Fussnoten vermerkt.

Name, Vorname Grad Name, Vorname Grad
Liichem Ludwig Hptm  Reinhardt Urs Kpl
Tuggener Ludwig Oblt  Rodely Jakob Kpl
Arregger Lorenz 1.LUIt  Wiser Jakob Kpl
von Sury! Franz 2.Ult Aerni® Johann Sdt
Hofstetter Kaspar Fw  Allemann Hans Sdt
Schreier? Urs Four Allemann® Urs Tambour
Borner? Joseph Wm  von Arx Joseph Sdt
Lack Johann Wm  Baschung Jakob Sdt
Vogt Urs Viktor Wm  Baumann Johannes Sdt
Wilti Joseph Wm  Berger Klaus Sdt
Baumann Peter Kpl Beyer Urs Sdt
Bloch Joseph Kpl Bloch Peter Sdt
Haberthiir Johann Kpl Bloch Viktor Sdt
Lingenfilder* Wilhelm Kpl Borer Franz Sdt
Oegerlig Joseph Kpl Borer Urs Joseph Sdt

' von Sury amtete bis zum 13. April als Fourier der Einheit und wurde dann zum
2.Unterleutnant befordert. Als Ersatz iibernahm Schreier dieses Amt. Im Mai amtete
Sury bis zur Ankunft von A. von Glutz als Fahnrich, dann als Bataillonsadjutant im
Bataillonsstab. Die Unterleutnantsstelle in der 2. Kompanie wurde L. Byss iibergeben.

2 Schreier ersetzte vom 13. April an F. von Sury.

3 Borner wurde am 1. Mai zum Wachtmeister beférdert.

4 Lingenfilder tat im Mai keinen Dienst mehr.

5 Aerni hat am 3. April desertiert.

¢ U. Allemann wurde am 24. April ersetzt.
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Name, Vorname
Borner Johann
Brosi? Urs
Brunner Johann
von Biiren Joseph
von Burg Moritz
Burkhalter Samuel
Burkhardt Urs
Christen? Nikolaus
Dietschi Kunzi
Ditzler® Franz Joseph
Eggenschwiler Urs
Erb!° Joseph

Frey Johann Ludwig
Frey Joseph
Frolicher!! Joseph
Grolimund Urs
Gintner Joseph
Haberthiir Hieronymus
Haberthiir!2 Koni
Haberthiir Niklaus
Haberthiir Urs
Hinggi Urs
Hagmann Christen
Hamel Viktor
Hentzmann Ulrich
Hofstetter Johann
Huber Viktor
Hiirzeler!3 Urs
Husy Gallus

Husy Jakob

Isch Johann

Jaggi Johann

Jaggi Joseph

Grad
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt

7 Brosi wurde erst im Mai eingesetzt.

8 Christen wurde erst im Mai eingesetzt.
9 Ditzler kam am 17. April als Tambourmajor zum Bataillonsstab.

19 Erb wurde erst im Mai eingesetzt.
' Frolicher wurde erst im Mai eingesetzt.

12 K. Haberthiir wurde erst im Mai eingesetzt.
13 Hiirzeler hat am 3. April desertiert.
14 U. Jaggi wurde im Mai zum Korporal befordert.
15 Kiipfer hat am 3. April desertiert.

16 Matter wurde erst im Mai eingesetzt.

Name, Vorname
Jaggi'4 Urs
Kaser Marti
Kofmehl Franz
Kofmehl Johann
Kohler Johannes
Kohler Joseph
Kolliker Klaus
Kroliger Joseph
Kiipfer!s Viktor
Liithy Hans Joseph
Luthy Urs Joseph
Lithy Xaver
Maider Johann
Marti Johannes
Martin Johann
Matter'¢ Hans Georg
Meyer!? Peter
Moll Christen
Mollet Johann
Moning Michel
Mosch Peter
Moser Hans
Miiller'8 Johann
Miiller Johannes
Niggli Johannes
Nitzy Urs Viktor
Niinlist Hans
Ramel Joseph
Rim!? Georg
Rudolf Johann
Salating?® Peter
Saner?! Joseph
Schaffner Georg

17 Meyer wurde seit dem 13. April als Tambour verwendet.
18 Johann Miiller wurde erst im Mai eingesetzt.

19 Rim wurde erst im Mai eingesetzt.
20 Salating wurde am 13. April zur Kompanie Brunner versetzt.
2! Saner wurde erst im Mai eingesetzt.

Grad
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
Sdt
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Name, Vorname Grad Name, Vorname Grad

Schluob Daniel Sdt  Stuber Johannes Sdt
Schmidli?? Johannes Sdt  Stuber Urs Sdt
Schneider Niklaus Sdt  Studer Jakob (2 X) Sdt
Siebenmann Urs Peter Sdt  Studer Johannes Sdt
Sinniger Urs Sdt  Vogtli Joseph Sdt
Solothurner Johann Sdt  Wagner Christen Sdt
Stegmiiller Franz Sdt  Wahl Peter Sdt
Steinmann Urs Viktor Sdt  Walker Benz Sdt
Sterki Johannes Sdt  Walker Urs Joseph Sdt
Strub Johannes Sdt  Witmer Jakob Sdt
Strub Viktor Sdt  Wyss2 Ludwig Sdt

2 Schmidli kam am 12. April als Wagenmeister zum Bataillonsstab.
23 Wyss kam am 17. April zur Kompanie.

Staatsarchiv Solothurn, Militarkorrespondenz 1803—-1805: Bg 5,2 vom 23. April 1804
und Bg 10.10 mit den Mutationen bis Ende Mai.
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VERZEICHNIS DER WOHNBEVOLKERUNG
DES KANTONS SOLOTHURN
UND ANGABE DES DARAUS ZU ZIEHENDEN

1. KONTINGENTS 1804

Bevolkerung
Stadtgemeinde Solothurn 6000
Vogtei Lebern:
Allerheiligen 33
Grenchen 889
Staad 88
Bettlach 376
Haag 125
Altreu 140
Selzach 567
Lommiswil 258
Vogtei Flumenthal:
Balm 135
Bellach 504
Oberdorf 408
Langendorf 324
Riedholz 346
Niederwil 186
Riittenen 294
Flumenthal 438
St.Niklaus 191
Giinsberg 454
Vogtei Bucheggberg:
Aetingen 134
Nennigkofen 144
Balm 135
Bibern 122
Biezwil 197
Brunnental 109
Briigglen 180
Giichliwil 55
Gossliwil 77
Hessigkofen 107
Kittigkofen 110
Liisslingen 139
Liiterkofen 162
Literswil 169
Messen 334
Miihledorf 284
Actigkofen 254
Oberramsern 68
Unterramsern 121
Schnottwil 372

Kontingent
60

zu Grenchen
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Tscheppach 111

Ichertswil 33
Vogtei Kriegstetten:

Biberist 509
Aeschi 227
Burgéschi 88
Bleichenberg 17
Ammansegg 74
Buchhof 21
Derendingen 388
Deitingen 335
Emmenholz 31
Etziken 301
Gallishof 28
Halten 125
Heinrichswil 89
Hersiwil 77
Horrwil 141
Hiiniken 53
Obergerlafingen 80
Niedergerlafingen 121
Kriegstetten 75
Lohn 161
Luterbach 283
Oekingen 145
Recherswil 243
Schongriin 167
Steinhof 98
Subingen 305
Wilihof 27
Winistorf 63
Zuchwil 305

Vogtei Bechburg und Falkenstein:

Balsthal 508
Klus 148
Miimliswil 1450
Holderbank 370
Laupersdorf 433
Matzendorf 478
Aedermannsdorf 373
Herbetswil 353
Welschenrohr 384
Ginsbrunnen 126
Hoéngen 67
Oberbuchsiten 464
Niederbuchsiten 273
Egerkingen 700
Hirkingen 308
Neuendorf 415

5
2
1
zu Zuchwil
1

zu Biberist
4

3

zu Zuchwil
3

zu Aeschi

zu Deitinge
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Wolfwil
Kestenholz
Oensingen

Amtei Olten:
Olten
Dulliken
Starrkirch
Schénenwerd
Woschnau
Eppenberg
Gretzenbach
Weid
Rothacker
Fulacker
Walterswil
Kreienthal
Lischmatt
Hennembiihl
Griitt
Kriesenthal
Krumacker
Déiniken
Eich

Amtei Gosgen:
Trimbach
Hauenstein
Winznau
Mahren
Lostorf
Stiisslingen
Obergosgen
Obererlinsbach
Niedergosgen
Niedererlinsbach
Kienberg

Unteramt Bechburg

zur Amtei Olten gehorig:
Hagendorf

Rickenbach

Fulenbach

Boningen

Gunzgen

Wangen

Kappel

Vogtei Dorneck:

Dornach, -Brugg und -Dorf
Gempen

Hochwald

555
350
828

Bevilkerung
1208

466
206
297
93
74
209
266
54
22
87

6
4
8

Kontingent
12

—) R e = D B LN

zu Lischmatt
1

7 zu Krumacker

46
64
60

1

28 zu Krumacker

38
218
109

758
657
268

94
613
535
410
288
410
482
432

Bevolkerung

656
328
302
178
317
594
503

537
219
420

1
2
1
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Kontingent
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Seewen 563 6
Biiren 316 3
Nuglar und St. Pantaleon 377 4
Rodersdorf 367 4
Hofstetten 503 5
Metzerlen 339 3
Bittwil 101 1
Witterswil 256 3
Amtei Thierstein und Gilgenberg:

Breitenbach 486 5
Erschwil 476 5
Beinwil 407 4
Himmelried 316 3
Fehren 90 1
Kleinliitzel 852 9
Meltingen 186 2
Zullwil 113 1
Nunningen 762 8
Barschwil 452 5
Biisserach 452 5
Grindel 246 2
Total: Bevilkerung  Kontingent
Stadtgemeinde Solothurn 6000 60
Lebern 2476 25
Flumenthal 3280 32
Bucheggberg 3467 35
Kriegstetten 4577 46
Bechburg und Falkenstein *8583 87
Gosgen 4946 50
Olten 3552 36
Unteramt Bechburg 2778 28
Dorneck 3998 40
Thierstein und Gilgenberg 4838 50
Total **48495 ***489

Im Original statt dessen *8563, **49330, ***469, Re-
chenfehler? — Die Bezeichnungen «Vogtei» und «Amtei»
entsprechen dem Original und nicht der amtlichen Titu-

latur.

StASO, Militarkorrespondenz 1803-1805 (BG 5,2).



	Solothurn und der Bockenkrieg 1804 : ein Beitrag zu den Anfängen des kantonalen Militärwesens zu Beginn des 19. Jahrhunderts

